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1. Begehren 

Mit diesem Ratschlag beantragen wir Ihnen, den Leistungsauftrag an die Fachhochschule Nord-
westschweiz (FHNW) für die Leistungsauftragsperiode 2025–2028 mit einem Globalbeitrag über 
vier Jahre von gesamthaft 204’693’868 Franken zu genehmigen. 

2. Ausgangslage 

Gemäss Staatsvertrag zwischen den Kantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solo-
thurn über die Fachhochschule Nordwestschweiz, FHNW (SG 428.100) führen die Trägerkantone 
die FHNW mit einem Leistungsauftrag. Per 1. Januar 2025 muss der Leistungsauftrag inklusive 
Globalbeitrag der vier Trägerkantone erneuert werden. 
 
Mit der Sicherung des finanziellen Fundaments über mehrere Jahre hinweg ermöglichen die Trä-
gerkantone der FHNW eine längerfristige Planung, die für eine strategisch profilierte Entwicklung 
ihres Lehrangebots und ihrer Schwerpunkte in anwendungsorientierter Forschung und Entwicklung 
unabdingbar ist.  
 
Der Leistungsauftrag wird von den Regierungen erteilt und von den Parlamenten genehmigt. Er 
erlangt Gültigkeit nach Genehmigung aller vier Parlamente. 
 
Der Leistungsauftrag ist dem vorliegenden Ratschlag als Beilage 3 beigefügt. Die Struktur des 
Leistungsauftrages in den Jahren 2025–2028 sowie die Anpassungen in den einzelnen Themen-
feldern werden im vierkantonalen Bericht zum Leistungsauftrag (Beilage 2) ausführlich kommen-
tiert. Dem Bericht kann zudem ein Rückblick auf den Leistungsausweis der FHNW in der laufenden 
Leistungsauftragsperiode entnommen werden. So werden Kennzahlen aus dem vierfachen Leis-
tungsauftrag der FHNW zu Studierendenzahlen, zu Ausbildungskosten, zur Qualität der Ausbildung 
und zum Arbeitsmarkterfolg sowie zum Selbstfinanzierungsgrad der Forschungsaktivitäten vorge-
stellt und kontextualisiert. Der Begleitbericht enthält zudem Ausführungen zum Verhandlungspro-
zess und zum Verhandlungsergebnis, zur Infrastruktur sowie zur Mitwirkung der Interparlamentari-
schen Kommission IPK FHNW im Verhandlungsprozess. 

3. Zusammenfassung 

Der Leistungsauftrag 2025–2028 bildet den politischen und finanziellen Rahmen für die siebte Leis-
tungsauftragsperiode der FHNW. Wie in den Auftragsperioden zuvor thematisiert der Leistungsauf-
trag an die FHNW 2025–2028 die Ausbildung in den Bachelor- und Masterstudiengängen, die an-
wendungsorientierte Forschung und Entwicklung, die Weiterbildungsangebote und die 
Dienstleistungen. Die vierfache Ausrichtung des Leistungsauftrages wird dabei unterschiedlich ge-
wichtet. Den Kernauftrag an die FHNW bildet die praxisorientierte Ausbildung auf Bachelor- und 
Masterstufe. Im Gegensatz zur Universität sind die Forschungsaktivitäten der FHNW auf die Bear-
beitung von praxisbezogenen Fragestellungen ausgerichtet und verfolgen jeweils das Ziel, Wert-
schöpfung zu erzeugen und zur Innovationsfähigkeit von Unternehmen und Organisationen beizu-
tragen. 
 
Vor diesem Hintergrund positioniert sich die FHNW auch in Zukunft als Innovationstreiberin für 
Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur. Sie investiert in ein nach Fachbereichen differenziertes Wachs-
tum in der Forschung sowie bei den Studierenden. Sie reagiert auf gesellschaftliche und hoch-
schulspezifische Herausforderungen wie den digitalen Wandel und den Fachkräftemangel. Und sie 
akzentuiert die in der Leistungsperiode 2021–2024 bereits initiierte Portfolioerneuerung durch die 
Gründung einer neuen Hochschule für Informatik an den Standorten Brugg-Windisch und Basel, 
durch die Erweiterung der Hochschule für Technik um den Bereich Umwelt und mit Investitionen in 
die Weiterentwicklung der Hochschule für Wirtschaft.  
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Als Ergebnis der Verhandlungen mit der FHNW haben die Regierungen der Trägerkantone einen 
Finanzierungsbedarf in der Höhe von 1'002,2 Mio. Franken anerkannt. Dieser Betrag bildet die 
Ausgangsbasis für die Leistungsauftragsperiode 2029–2032. Als Globalbeitrag für die Leistungs-
auftragsperiode 2025–2028 sprechen die Regierungen der Trägerkantone einen Betrag von rund 
995 Mio. Franken. Die Differenz von 7,2 Mio. Franken zum anerkannten Finanzierungsbedarf hat 
die FHNW durch ihr Eigenkapital zu finanzieren. Die Differenzierung zwischen Finanzierungsbedarf 
und Globalbeitrag ist der finanzpolitischen Situation in zwei Trägerkantonen geschuldet, die für die 
Verhandlungen ein Kostendach von maximal 995 Mio. Franken beschlossen hatten. Der Kan-
ton Basel-Stadt beteiligt sich mit einem Betrag von gesamthaft rund 204,7 Mio. Franken am Glo-
balbeitrag 2025–2028. 

4. Leistungsauftrag 2025–2028 

Nach Jahren des intensiven Wachstums verzeichnete die FHNW 2020–2022 stagnierende und 
teilweise rückläufige Eintritte. Dies gilt insbesondere für jene Fachbereiche, in denen aufgrund des 
Fachkräftemangels ein Wachstum politisch erwünscht ist, namentlich für Technik/Informatik, Wirt-
schaft und Pädagogik. In diesen Fachbereichen hat die Abwanderung aus der Nordwestschweiz 
an die umliegenden Fachhochschulen, insbesondere aus den Kantonen Aargau und Solothurn, in 
den letzten Jahren zum Teil erheblich zugenommen.  
 
Angesichts des grossen Bedarfs an gut ausgebildeten Fachkräften sowie einer starken und inno-
vativen Konkurrenz in der schweizerischen Fachhochschullandschaft haben die Regierungen der 
vier Trägerkantone deshalb beschlossen, in den Jahren 2025–2028 in eine gezielte Stärkung der 
Fachbereiche Technik, Informatik, Wirtschaft und Pädagogik zu investieren. Die Entwicklungs-
schwerpunkte für die Leistungsauftragsperiode 2025–2028 sind damit die folgenden: 

 

 Gründung einer Hochschule für Informatik HSI: An der FHNW soll per Anfang 2025 eine 

zehnte Hochschule, die Hochschule für Informatik mit Hauptstandort in Brugg-Windisch und 
einem Nebenstandort in Basel-Stadt, gegründet werden. Die HSI übernimmt mit der Auf-
nahme des Studienbetriebs im Herbst 2025 die bestehenden Informatikstudiengänge der 
Hochschule für Technik. Während der Leistungsauftragsperiode 2025–2028 baut sie ihre 
Angebote im vierfachen Leistungsauftrag aus.  
 
Der HSI-Standort in Basel-Stadt wird im Neubau der Hochschule für Wirtschaft am Dreispitz 
realisiert. Die Berücksichtigung neuer Lehr- und Lernformen nicht zuletzt infolge der Covid-
Pandemie haben zu einer Aktualisierung der Nutzungsplanung für den Neubau geführt. 
Aufgrund dessen kann der Zweitstandort der Hochschule für Informatik in den Standort der 
Hochschule für Wirtschaft auf Stadtgebiet integriert werden. Der Neubau wird schnellstens 
im Sommer 2026, eventuell aber auch erst im Frühling 2027, bezugsbereit sein.  

 

 Erweiterung der Hochschule für Technik: Der Wechsel der heutigen Informatikangebote der 

Hochschule für Technik an die Hochschule für Informatik setzt eine Stärkung und Neuposi-
tionierung der Hochschule für Technik voraus. Angesichts der aktuellen gesellschaftlichen 
Herausforderungen im Bereich des Klimawandels, der Ressourcenknappheit und der Ener-
gieversorgung wird hierfür die Hochschule für Technik um den Bereich Umwelt erweitert. 
Geplant ist eine enge Zusammenarbeit mit dem Paul Scherrer-Institut PSI, welches in die-
sem Bereich zu den profiliertesten Forschungszentren weltweit gehört, sowie dem Depar-
tement für Umweltwissenschaften der Universität Basel. 

 

 Stärkung der Hochschule für Wirtschaft: An der FHNW besucht nahezu ein Viertel aller 

Studierenden die Hochschule für Wirtschaft. Mit ihren Studiengängen in Betriebsökonomie, 
Wirtschaftsinformatik, International Management und neu auch in Business Artificial Intelli-
gence sowie Wirtschaftsrecht kommt ihr eine wichtige Rolle zu, um die Innovationsfähigkeit 
in der Nordwestschweiz hochzuhalten. In der Leistungsauftragsperiode 2025–2028 soll die 
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Hochschule für Wirtschaft ihr Portfolio unter Berücksichtigung der Anliegen der regionalen 
Wirtschaft gezielt erweitern und damit auch auf den gestiegenen Konkurrenzdruck reagie-
ren. Beschlossen wurde, dass die bestehenden Studiengänge mit Bezug zur Informatik  
(BA Wirtschaftsinformatik, BA Business Artificial Intelligence und MA Business Information 
Systems) an der Hochschule für Wirtschaft verbleiben. 

 

 Verschiebung des PH-Standorts von Solothurn nach Olten: Der Standort Solothurn ist un-
genügend ausgelastet und im Vergleich zu den anderen Standorten der PH FHNW deutlich 
schlechter erreichbar. Die geplante Verschiebung nach Olten und die damit einhergehende 
Realisierung eines Erweiterungsbaus würde ein grosses Entwicklungspotential für die  
PH FHNW mit sich bringen. Bei einer angenommenen Planungs- und Bauzeit von 
sechs Jahren wäre frühestens im Jahr 2028 mit ersten Kosten zu rechnen. Für den Leis-
tungsauftragsperiode 2025–2028 entsteht somit noch kein zusätzlicher Finanzierungsbe-
darf an Globalmitteln. 

 
Der Kernauftrag der FHNW besteht weiterhin in der praxisorientierten Ausbildung. Gemäss der 

politischen Zielformulierung ist der Studierendenbestand sowohl auf eine bestmögliche Sicherstel-
lung des Arbeitsmarktbedarfs und der qualitativen Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und 
Kultur als auch auf eine optimale Auslastung der Studiengänge und der bereitgestellten Infrastruk-
tur auszurichten. Bei den Neueintritten in den Fachbereichen Technik, Life Sciences, Architek-
tur/Bau/Geomatik, Wirtschaft, Pädagogik, Angewandte Psychologie und neu auch Soziale Arbeit 
kann ein fachbereichsspezifisches Wachstum mit dem Markt erfolgen. In den Fachbereichen Ge-
staltung und Kunst sowie Musik sollen die Neueintritte beim bestehenden Studienangebot stabil 
gehalten werden.  
 
Was die Forschungsaktivitäten der FHNW anbelangt, so sind diese schwerpunktmässig auf die 

Beantwortung von Fragestellungen aus der Praxis ausgerichtet. Sie sollen Wertschöpfung erzeu-
gen und zur Innovationsfähigkeit von Unternehmen und Organisationen beitragen. Vor diesem Hin-
tergrund bleibt das Ziel bestehen, dass die Forschungs- und Entwicklungsprojekte aller Hochschu-
len ihre direkten Kosten zu 75% abdecken sollen. Dabei ist der Anteil an Forschungsleistungen am 
Gesamtaufwand der FHNW stabil zu halten. Der Anteil und die Entwicklung der Forschung erfolgen 
differenziert nach den Hochschulen, da nicht alle Fachbereiche im gleichen Ausmass Forschung 
betreiben.  
 
In der Weiterbildung will die FHNW ihren hohen Marktanteil bei weiterhin überdurchschnittlich ho-

hen Deckungsbeiträgen halten und damit einen Beitrag zur beruflichen Weiterqualifizierung von 
Fachleuten leisten. 
 
Die Sondervorgaben an die Pädagogische Hochschule PH FHNW fokussieren im Leistungsauftrag 

2025–2028 die Optimierung des Berufseinstiegs und des Angebots in Sonderpädagogik sowie die 
Thematik des Lehrpersonenmangels. Geprüft werden soll zudem eine Liberalisierung der Zulas-
sungsbestimmungen. 
 
Im vierkantonalen Begleitbericht zum Leistungsauftrag 2021–2024 (Beilage 2) werden in Kapitel 7 
neben der Grobstruktur des Leistungsauftrages sämtliche Anpassungen in den Zielen und Vorga-
ben an die PH FHNW kommentiert. 

5. Trägerbeiträge 2025–2028 

Für die Kantone Basel-Landschaft und Solothurn bildet das per Regierungsmandat beschlossene 
Kostendach im Umfang von 995 Mio. Franken das absolute Maximum (s. dazu die Ausführungen 
in Kap. 5 «Verhandlungsmandat» des vierkantonalen Berichts). Diese finanzpolitische Ausgangs-
lage galt es in den vierkantonalen Verhandlungen letztlich zu akzeptieren. Der Globalbeitrag an die 
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FHNW für die Leistungsauftragsperiode 2025-2028 beträgt damit 995 Mio. Franken. Demgegen-
über steht ein anerkannter Finanzierungsbedarf im Umfang von 1'002,2 Mio. Franken; dieser bildet 
die Ausgangsbasis für die Leistungsauftragsperiode 2029–2032. 
 
Die Differenz zwischen dem anerkannten Finanzierungsbedarf und dem Globalbeitrag bedeutet, 
dass die FHNW zur Deckung ihrer Kosten – zusätzlich zu den von ihr zu erbringenden Eigenleis-
tungen (Kürzungen, Kompensationen, Verzichtsplanung) von rund 83 Mio. Franken weitere 
7,2 Mio. Franken aus ihrem Eigenkapital aufbringen oder durch höhere Erträge bzw. tiefere Kosten 
kompensieren muss. Per 31. Dezember 2024 erwartet die FHNW ein Eigenkapital von rund 
7,4 Mio. Franken. Das Eigenkapital wird somit aus heutiger Sicht am Ende der Leistungsauftrags-
periode 2025–2028 voraussichtlich nahezu vollständig aufgebraucht sein. Die FHNW sieht sich 
derzeit mit zahlreichen Risiken konfrontiert, die über das bestehende Risiko hinausgehen, die am-
bitionierten Ertragszahlen in Lehre und Forschung erreichen zu können. Aufgrund der aktuellen 
Wirtschaftslage verweisen die Regierungen insbesondere auf die Entwicklung der Teuerung, der 
Miet- und Energiekosten, auf die Sparmassnahmen des Bundes im Bereich seiner Grundfinanzie-
rung und auf die noch ausstehende Anpassung der Beiträge an die Hochschulen im Rahmen der 
interkantonalen Fachhochschulvereinbarung (FHV).  
 
In diesem Zusammenhang ist allerdings auch darauf hinzuweisen, dass die Regierungen bereits 
mit den Eckwerten beschlossen haben, den Globalbeitrag neu an den Landesindex der Konsum-
entenpreise zu koppeln und auf dem Lohnaufwand 50% einer kommenden Teuerung zu überneh-
men (s. dazu Kap. 5.2 des vorliegenden Ratschlags). Die 50% Eigenfinanzierung durch die FHNW 
entsprechen ihrem langjährigen Selbstfinanzierungsgrad. Mit dieser Regelung kann eines der Ri-
siken, das in der laufenden Leistungsauftragsperiode 2021–2024 hohe Kosten ausgelöst hat, in 
der kommenden Leistungsauftragsperiode zumindest partiell abgefedert werden. Die Regierungen 
erwarten, dass ein Trägerbeitrag von 995 Mio. Franken die Finanzierung der FHNW in der kom-
menden Leistungsauftragsperiode gewährleistet. Nichtsdestotrotz kann vor diesem Hintergrund 
nicht ausgeschlossen werden, dass die FHNW auf der Grundlage von § 27 Abs. 3 des Staatsver-
trages innerhalb der Leistungsauftragsperiode 2025–2028 den Regierungen ausserordentliche 
Beiträge gemäss den kantonalen Vorschriften beantragen muss.  

5.1 Entwicklung der Globalbeiträge 

Im Vergleich zur laufenden Leistungsauftragsperiode weist der Verteilschlüssel 2025–2028 zum 
Teil deutliche Rückgänge der Finanzierungsanteile der Kantone Aargau (-2.18 Prozentpunkte) und 
Solothurn (-0,54 Prozentpunkte) auf, während umgekehrt die Anteile der Kantone Basel-Landschaft 
(+1,06 Prozentpunkt) und Basel-Stadt (+1,66 Prozentpunkte) stark zunehmen. Diese Entwicklun-
gen hängen insbesondere mit der unterschiedlichen Entwicklung der FHNW-Standorte südlich des 
Juras und der Abwanderung von Aargauer und Solothurner Studierenden an umliegende Hoch-
schulen zusammen. Es ist davon auszugehen, dass die Kantone Aargau und Solothurn aufgrund 
der im Leistungsauftrag 2025–2028 vorgesehenen Investitionen (Gründung der Hochschule für In-
formatik, Erweiterung um den Bereich Umwelt, Stärkung der Hochschule für Wirtschaft) ab dem 
Leistungsauftrag 2029–2032 wieder einen höheren Anteil am Verteilschlüssel leisten werden, was 
zu einer Entlastung der Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt führen würde. 
 

Trägerbeiträge an die FHNW für die Jahre 2025–2028 

 Total 2021–2024 2025 2026 2027 2028 Total 2025–2028 

Aargau 336'972’000 82'824'410  83'475'118   84'673'484   84'935'388   335'908'400  

Basel-Landschaft 270'812’000 73'479'675  74'056'966  75'120'125  75'352'480 298'009'246 

Basel-Stadt 177'260’000  50'471'048   50'867'572   51'597'825   51'757'423   204'693'868  

Solothurn 152'456’000  38'560'465  38'863'414  39'421'336  39'543'271 156'388'486 

Total pro Jahr 234'375'000 245'335'598  247'263'070  250'812'770  251'588'562  995'000’000 

Total Periode 937'500'000 995'000'000  

Tabelle 1: Trägerbeiträge für die Jahre 2025–2028 im Vergleich mit der Leistungsauftragsperiode 2021–2024, in Franken. 
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5.2 Teuerungsregelung 

Mit dem vorliegenden Geschäft beantragen die Trägerregierungen ihren Parlamenten einen Kredit 
mit einer Laufzeit von vier Jahren, der die Finanzierung der FHNW bis Ende 2028 sicherstellt. Rund 
75% des FHNW-Aufwands entfallen auf den Personalaufwand, was zur Folge hat, dass ein von 
den Trägerkantonen nicht vorgesehener Teuerungsausgleich von jährlich 1% in den  
Jahren 2025–2028 zu einem kumulierten ungedeckten Mehraufwand in zweistelliger Millionenhöhe 
führen würde. Um dieses Risiko abzufedern, reicht die Eigenkapitaldecke der FHNW mit einem auf 
Ende 2024 budgetierten Bestand von 7,4 Mio. Franken nicht aus. 
 
Die Regierungen haben sich bereits mit den Eckwerten von Ende April 2023 darauf geeinigt, den 
Parlamenten vorzuschlagen, dass sich die Kantone an der Finanzierung der 2025–2028 eintreten-
den Teuerung auf dem Lohnaufwand der FHNW (Bruttolöhne inkl. Arbeitgeberbeiträge) zu 50% 
beteiligen. Die Finanzierungsanteile der Trägerkantone am Globalbeitrag werden demgemäss in-
dexiert. Sie können im Fall eines ansteigenden allgemeinen Preisniveaus höher werden. Bei nega-
tiven Teuerungsraten würden sie sinken. (s. für eine Illustration der Auswirkungen dieser Teue-
rungsregelung auch Kapitel 8.2 des Begleitberichts.) 
 
Als Basis für die Berechnungen des teuerungsberechtigten Personalaufwands dienen jeweils die 
von der Revisionsstelle bestätigten Ist-Kosten des Vorjahres. Der zu gewährende Teuerungsaus-
gleich richtet sich nach der Veränderung des Landesindexes der Konsumentenpreise von Septem-
ber des Vor-Vorjahres gegenüber September des Vorjahres.  
 
Die Teuerungsregelung ist zeitlich begrenzt. Sie gilt für die Leistungsauftragsperiode 2025–2028 
und wird erstmals zu Beginn des Jahres 2025 und letztmals zu Beginn des Jahres 2028 angewandt. 
Über eine allfällige Fortsetzung ist im Rahmen der Beschlussfassungen zum Leistungsauf-
trag 2029–2032 zu entscheiden.  

6. Würdigung 

Die FHNW gehört zu einer der grössten und profiliertesten Fachhochschulen der Schweiz. Nicht 
nur zeichnet sie sich durch eine grosse Vielzahl an unterschiedlichsten Fachbereichen aus, die 
sich in hochschulübergreifenden Projekten gegenseitig befruchten. Der Bildungsbericht 
Schweiz 2023 attestiert ihr auch gesamtschweizerische Spitzenwerte sowohl in der Qualität der 
Ausbildung wie auch beim Arbeitsmarkterfolg.  
 
Die FHNW sieht sich aber auch einer grossen Konkurrenz ausgesetzt, was zu einer Abwanderung 
von Studierenden insbesondere aus den Kantonen Aargau und Solothurn an umliegende Fach-
hochschulen geführt hat. Zudem hat die Schweiz einen grossen Bedarf an gut ausgebildeten Fach-
kräften. Vor diesem Hintergrund haben sich die Trägerregierungen dazu entschieden, einen um-
fassenden Schritt in der Weiterentwicklung des FHNW-Portfolios zu unternehmen und gesell-
schaftlich relevante Fachbereiche wie Informatik und Technik zu stärken. Der Aufbau einer Hoch-
schule für Informatik an den Standorten Brugg-Windisch und Basel-Stadt und die Erweiterung der 
Hochschule für Technik um den Bereich der Umwelt sind wichtige Schritte in der Positionierung der 
FHNW und in der Bereitstellung eines am Bedarf von Wirtschaft und Gesellschaft ausgerichteten 
Ausbildungsangebots.  
 
Der Regierungsrat ist von der Notwendigkeit dieser Weiterentwicklung überzeugt. Sie wurde trä-
gerseitig initiiert und ist von den Trägerkantonen entsprechend mitzufinanzieren. Die FHNW betei-
ligt sich mit beträchtlichen Eigenleistungen sowohl in ihrem Grundbedarf, an notwendigen Entwick-
lungen in Cybersecurity und Digitalisierung wie auch in der von den Trägern angeregten 
Portfolioentwicklung 2025–2028. Ihre Eigenkapitalsituation lässt eine weitere Belastung nicht zu. 
Vor diesem Hintergrund ist es als Verhandlungserfolg zu werten, dass sich die Trägerregierungen 
auf einen Finanzierungsbedarf für die Jahre 2025–2028 einigen konnten und diesen als vierkanto-
nale getragene Ausgangsbasis für die Leistungsauftragsperiode 2029–2032 anerkennen. 
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Gleichzeitig aber galt es, die unterschiedlichen finanzpolitischen Ausgangslagen der Trägerkan-
tone zu akzeptieren. Mit Blick auf die Eigenkapitalsituation der FHNW enthielt die vom Regierungs-
ausschuss der Interparlamentarischen Kommission IPK FHNW im April 2024 unterbreitete Vorlage 
deshalb ein Modell der asymmetrischen Finanzierung durch die Trägerkantone. Es war vorgese-
hen, dass die Kantone Aargau und Basel-Stadt ihre Finanzierungsanteile am anerkannten Bedarf 
von 1'002,2 Mio. Franken ausrichten, während die Finanzierungsanteile der Kantone Basel-Land-
schaft und Solothurn dem finanzpolitisch festgelegten Kostendach von 995 Mio. Franken entspre-
chen. Die Kantone Aargau und Basel-Stadt wollten der FHNW damit mehr Eigenkapital zur Verfü-
gung stellen als der nun vorgesehene fast vollständige Abbau. In der Kommissionsberatung zeigte 
sich jedoch, dass diese asymmetrische Finanzierung nicht in allen vier Trägerkantonen mehrheits-
fähig sein dürfte. 
 
Eine Ablehnung des Leistungsauftrags in einem der Trägerkantone würde eine erneute Antrags-
stellung durch die vier Regierungen erfordern. Durch diese zeitliche Verzögerung wären eine aus-
reichende Trägerfinanzierung im Jahr 2025 und die ab dann beginnenden grossen Ausbauschritte 
an den FHNW-Standorten gefährdet. Um dieses Risiko zu minimieren, hat der Regierungsaus-
schuss entschieden, auf eine asymmetrische Finanzierung zu verzichten und eine Trägerfinanzie-
rung vorzusehen, die auf dem finanzpolitisch begründeten Kostendach von 995 Mio. Franken be-
ruht. 
 
Mit der Teuerungsregelung kann zumindest eines der grössten Risiken in der kommenden Leis-
tungsauftragsperiode partiell abgefedert werden. Die Regierungen erwarten deshalb, dass ein Trä-
gerbeitrag von 995 Mio. Franken die Finanzierung der FHNW in der kommenden Leistungsauf-
tragsperiode gewährleistet. 

7. Eignerstrategie 

Als ein Führungsinstrument hat der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt beiliegende Eignerstra-
tegie 2025–2028 in Abstimmung mit den anderen Trägerkantonen und nach Konsultation des Fach-
hochschulrates beschlossen (Beilage 4). Die Eignerstrategie ist öffentlich; sie konkretisiert die in 
den kantonalen Normen definierte Funktion des Kantons als Eigner und umrahmt den vierkantona-
len Leistungsauftrag 2025–2028, der die Leistungen der FHNW spezifiziert. Ergänzend zu den be-
stehenden Bestimmungen im Staatsvertrag und im jeweiligen Leistungsauftrag zeigt die Eignerstra-
tegie die längerfristigen Erwartungen und Interessen des Kantons als Eigner der FHNW auf und 
legt die langfristigen Stossrichtungen und Ziele der Regierung für ihren Umgang mit der Beteiligung 
fest. Die Eignerstrategie wird dem Grossen Rat zur Unterstützung der parlamentarischen Oberauf-
sicht gemäss den jeweils kantonalen Vorgaben zu Beteiligungen (Public Corporate Governance-
Richtlinien) zur Kenntnis gebracht. 

8. Prüfungen 

Das Finanzdepartement hat den vorliegenden Ratschlag gemäss § 8 des Gesetzes über den kan-
tonalen Finanzhaushalt (Finanzhaushaltgesetz) vom 14. März 2012 überprüft. 
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9. Antrag 

Gestützt auf unsere Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat die Annahme des nachste-
henden Beschlussentwurfes. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

  
Dr. Conradin Cramer 
Regierungspräsident 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 
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Grossratsbeschluss 
 

Ratschlag betreffend Leistungsauftrag an die Fachhoch-
schule Nordwestschweiz (FHNW) für die Jahre 2025–2028 
 

Vierkantonales Geschäft 
 
(vom [Datum eingeben]) 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in den Ratschlag des Regierungs-
rates Nr. [Nummer eingeben]vom [Datum eingeben] und nach dem mündlichen Antrag der 
[Kommission eingeben] vom [Datum eingeben], beschliesst: 
 

1. Der Leistungsauftrag 2025–2028 der Regierungen der Kantone Aargau, Basel-Land-
schaft, Basel-Stadt und Solothurn an die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) wird 
genehmigt. 

2. Für den Trägerbeitrag des Kantons Basel-Stadt an die FHNW für die Leistungsauftrags-
periode 2025–2028 wird eine Ausgabe von Fr. 204'693'868 mit folgenden Jahrestranchen 
bewilligt: 2025: Fr. 50'471'048, 2026: Fr. 50'867'572, 2027: Fr. 51'597'825, 
2028: Fr. 51'757'423. Auf dem Lohnaufwand der FHNW (Bruttolöhne inklusive Arbeitge-
berbeiträge des Vorjahres) wird jährlich zu 50% ein Teuerungsausgleich gewährt (Verän-
derung Landesindex für Konsumentenpreise September des Vorvorjahres gegenüber 
September des Vorjahres). Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um diese indexbe-
dingten Mehr- und Minderaufwendungen. 

3. Die Eignerstrategie 2025–2028 des Kantons Basel-Stadt für die Fachhochschule Nord-
westschweiz wird zur Kenntnis genommen. 

4. Die Beschlüsse 1 und 2 stehen unter dem Vorbehalt, dass die Parlamente der Kan-

tone Aargau, Basel-Landschaft und Solothurn im gleichen Sinne entscheiden. 

 
Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er untersteht dem Referendum. 
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Zusammenfassung 

Der Leistungsauftrag 2025–2028 bildet den politischen und finanziellen Rahmen für die siebte Leis-

tungsauftragsperiode der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW. 

Wie in den Auftragsperioden zuvor thematisiert der Leistungsauftrag an die FHNW auch in der 

neuen Auftragsperiode die Ausbildung in den Bachelor- und Masterstudiengängen, die anwen-

dungsorientierte Forschung und Entwicklung, die Weiterbildungsangebote und die Dienstleistun-

gen. Die vierfache Ausrichtung des Leistungsauftrages wird dabei unterschiedlich gewichtet. Den 

Kernauftrag an die FHNW bildet die praxisorientierte Ausbildung auf Bachelor- und Masterstufe. Im 

Gegensatz zur Universität sind die Forschungsaktivitäten der FHNW auf die Bearbeitung von Fra-

gestellungen aus der Praxis ausgerichtet mit dem Ziel, Wertschöpfung zu erzeugen und zur Inno-

vationsfähigkeit von Unternehmen und Organisationen beizutragen. 

Vor diesem Hintergrund positioniert sich die FHNW auch in Zukunft als Innovationstreiberin für Ge-

sellschaft, Wirtschaft und Kultur. Sie investiert in ein nach Fachbereichen differenziertes Wachstum 

in der Forschung sowie bei den Studierenden. Sie reagiert auf gesellschaftliche und hochschulspe-

zifische Herausforderungen wie den digitalen Wandel und den Fachkräftemangel. Und sie akzen-

tuiert die in der Leistungsperiode 2021–2024 bereits initiierte Portfolioerneuerung durch die Grün-

dung einer neuen Hochschule für Informatik, durch die Erweiterung der Hochschule für Technik um 

den Bereich Umwelt und mit Investitionen in die Weiterentwicklung der Hochschule für Wirtschaft.  

Angesichts des grossen Bedarfs an gut ausgebildeten Fachkräften und der starken und innovativen 

Konkurrenz in der schweizerischen Fachhochschullandschaft haben sich der Regierungsaus-

schuss und die FHNW in einem intensiven Klausurprozess darauf geeinigt, einen umfassenden 

Schritt in der Weiterentwicklung des FHNW-Portfolios zu unternehmen. Um die Sichtbarkeit der 

Informatik in Lehre und Forschung in der Nordwestschweiz zu stärken, soll an den Standorten 

Brugg-Windisch und Basel eine eigenständige Hochschule für Informatik gegründet werden. Das 

an der Hochschule für Technik verbleibende Angebot soll mit dem Bereich Umwelt substanziell 

erweitert werden. Die Hochschule für Wirtschaft soll ebenfalls gestärkt werden, während bei der 

Pädagogischen Hochschule der schwach ausgelastete Standort Solothurn nach Olten in einen Er-

weiterungsbau verlegt werden soll. Die Regierungen und der Fachhochschulrat sind überzeugt, mit 

diesen Massnahmen die Attraktivität und die Innovationskraft der FHNW zu stärken. Damit soll auch 

der Abwanderung von Studierenden aus den Kantonen Aargau und Solothurn an umliegende Hoch-

schulen entgegengewirkt werden. Diese Abwanderung hat dazu geführt, dass die Anteile der bei-

den Kantone an der Finanzierung der FHNW («Verteilschlüssel») im Vergleich zu den Anteilen der 

beiden Basel in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken sind. 

Vor diesem Hintergrund hat die FHNW im Juni 2023 Antrag auf einen Globalbeitrag 2025–2028 in 

der Höhe von 1'021,6 Mio. Franken gestellt. Der Antrag der FHNW berücksichtigt bereits Eigenleis-

tungen im Umfang von 64,9 Mio. Franken.  

Als Ergebnis der Verhandlungen mit der FHNW anerkennen die Regierungen der Trägerkantone 

einen Finanzierungsbedarf in der Höhe von 1’002,2 Mio. Franken; dieser Betrag bildet die Aus-

gangsbasis für die Leistungsauftragsperiode 2029–2032. Als Globalbeitrag für die Leistungsauf-

tragsperiode 2025–2028 sprechen die Regierungen der Trägerkantone einen Betrag von 995 Mio. 

Franken. Die Differenz von 7,2 Mio. Franken zum anerkannten Finanzierungsbedarf hat die FHNW 

durch ihr Eigenkapital zu finanzieren. Die Differenzierung zwischen Finanzierungsbedarf und Glo-

balbeitrag ist der finanzpolitischen Situation in zwei Trägerkantonen geschuldet, die für die Ver-

handlungen ein Kostendach von maximal 995 Mio. Franken beschlossen hatten. 
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1. Ausgangslage und Rahmenbedingungen 

Gemäss dem Vertrag zwischen den Kantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solo-

thurn über die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) vom 27. Oktober 2004 / 11. November 

2004 (Staatsvertrag) führen die Trägerkantone die FHNW mit einem mehrjährigen Leistungsauf-

trag. Dieser wird von den Regierungen erteilt und von den Parlamenten genehmigt. Ihm kommt der 

Status eines Staatsvertrags zwischen den Trägerkantonen zu, der nur Gültigkeit erlangt, wenn ihn 

alle vier Parlamente genehmigen. Per 1. Januar 2025 muss der Leistungsauftrag 2021–2024 der 

FHNW erneuert werden. 

Das Konzept für die Verhandlungsführung betreffend Erneuerung von Leistungsauftrag und Glo-

balbeitrag 2025–2028 (Verhandlungskonzept) definiert die inhaltlichen und terminlichen Leitlinien 

für den Verhandlungsprozess zwischen den vier Trägerkantonen und der FHNW. Das Verhand-

lungskonzept wurde am 31. Oktober 2022 vom Regierungsausschuss verabschiedet und im An-

schluss der FHNW zur Stellungnahme sowie der Interparlamentarischen Kommission (IPK FHNW) 

zur Kenntnisnahme gebracht. 

Mit vorliegendem Bericht unterbreiten die Regierungen den Parlamenten den Leistungsauftrag 

2025–2028 zur Genehmigung. Der Regierungsausschuss hat die IPK FHNW als Organ der ge-

meinsamen Oberaufsicht der Parlamente in einem mehrstufigen Verfahren in den Erarbeitungspro-

zess einbezogen (s. Kapitel 8). 

1.1 Mehrjährigkeit des Leistungsauftrags 

Gemäss § 6 Abs. 1 des Staatsvertrags erteilen die Kantone einen mehrjährigen Leistungsauftrag. 

Mit der Sicherung des finanziellen Fundaments über mehrere Jahre hinweg ermöglichen sie der 

FHNW eine längerfristige Planung, die für eine strategisch profilierte Entwicklung ihres Lehrange-

bots und ihrer Forschungsschwerpunkte unabdingbar ist. 

Im Leistungsauftrag ebenfalls festgelegt sind die von den Kantonen jährlich zu leistenden Finanzie-

rungsbeiträge (§ 6 Abs. 2 lit. d Staatsvertrag). Mit der Genehmigung des Leistungsauftrags binden 

sich die Kantone damit auch gegenseitig. Die Freigabe der jährlichen Finanzbeiträge erfolgt gemäss 

den kantonalen Gepflogenheiten. Eine Anpassung der jährlichen Finanzierungsbeiträge während 

der Laufzeit einer Leistungsauftragsperiode ist nur dann möglich, wenn die Parlamente aller Ver-

tragskantone einer solchen Änderung zustimmen (§ 15 Abs. 2 Staatsvertrag). Ansonsten gilt der 

vereinbarte Beitrag für die gesamte Leistungsauftragsperiode. 

1.2 Inhalt des Leistungsauftrags 

Gemäss § 6 Abs. 2 des Staatsvertrags legt der Leistungsauftrag insbesondere fest: 

a. die politischen Zielsetzungen und Entwicklungsschwerpunkte; 

b. die von der Fachhochschule zu erbringenden Leistungen sowie die Kriterien der Zielerfül-

lung; 

c. die zugeteilten Mittel für die Auftragsperiode; 

d. die jährlichen Beiträge; 

e. die Zuordnung der Fachbereiche und Schwerpunkte auf die Vertragskantone; 

f. allfällige besondere kantonale Vorgaben für den Fachbereich Pädagogik; 

g. die Modalitäten der Berichterstattung. 
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Der Bericht der Regierungen zum Staatsvertrag vom 27. Oktober / 9. November 2004 hält zudem 

fest (Ziff. 3.4.), dass der Leistungsauftrag mit Rücksicht auf die notwendige fachliche und unterneh-

merische Autonomie der FHNW offen zu formulieren und auf wesentliche Zielsetzungen zu be-

schränken ist. Es erfolgt namentlich eine Zuordnung der Fachbereiche (Hochschulen) und Schwer-

punkte auf die Vertragskantone, jedoch keine weitere Differenzierung des Auftrags nach Standor-

ten. Nicht Bestandteil des gemeinsamen Leistungsauftrags sind gemäss § 6 Abs. 4 Ausbildungs-

angebote, welche die FHNW im Auftrag eines einzelnen Kantons führt. Die der FHNW durch die 

Führung eines solchen Angebots zusätzlich entstehenden Kosten müssen entsprechend von der 

FHNW separat ausgewiesen und vom auftraggebenden Kanton finanziert werden (§ 26 Abs. 4 

Staatsvertrag). 

2. Leistungsausweis der FHNW 

Die Träger steuern die FHNW mithilfe eines Sets an Kennzahlen, die Bund und Kantone im Rahmen 

des «Masterplans Fachhochschulen» vor rund 20 Jahren gemeinsam entwickelten. Mit der Ablö-

sung der eidgenössischen Fachhochschulgesetzgebung durch das Hochschulförderungs- und -ko-

ordinationsgesetz (HFKG) 2016 wurde der «Masterplan Fachhochschulen» auf nationaler Ebene 

nicht mehr fortgeführt. Regierungsausschuss und Fachhochschulrat haben sich jedoch auf eine 

Weiterführung dieser Kennzahlen verständigt, da sie es den Trägerkantonen ermöglichen, die 

FHNW mithilfe weniger, durch nationale Benchmarks gut vergleichbarer Kennzahlen effizient zu 

steuern. Im Einzelnen handelt es sich um die folgenden, im Leistungsauftrag als Zielvorgaben ver-

ankerten Kennzahlen: 

 Durchschnittskosten pro Studentin oder Student (gemessen in Vollzeitäquivalenten) 

 Anteil der Forschung am Gesamtumsatz (ohne Infrastruktur) 

 Deckungsgrad Forschung, Weiterbildung und Dienstleistung: Ertrag im Verhältnis zum Auf-

wand in Forschung, Weiterbildung oder Dienstleistungen  

Aus Sicht des Regierungsausschusses hat sich die Anwendung dieser wenigen, aber verbindlichen 

Kennzahlen bewährt. Sie legen die Leitplanken im vierfachen Leistungsauftrag fest, innerhalb wel-

cher der Fachhochschulrat mit dem Direktionspräsidium und den Hochschulen die Umsetzung des 

vierfachen Leistungsauftrags verantwortet. Auch der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft 

kam 2023 in einer breit angelegten generellen Aufgabenprüfung im Hochschulbereich zum Schluss, 

dass sich diese Steuerung bewährt. 

2.1 Studierendenentwicklung 

Die Pandemie und die damit verbundenen eingeschränkten Reisemöglichkeiten haben im Herbst 

2020 an allen Hochschulen zu überdurchschnittlich hohen Eintrittszahlen geführt. Seither ist ge-

samtschweizerisch an vielen Hochschulen ein Rückgang der Eintritte zu beobachten. Für den Ver-

gleich der Eintrittsdynamik wird deshalb ein Vergleich herangezogen, der auch die Eintritte vor Pan-

demiebeginn berücksichtigt. 

Abbildung 1: Entwicklung Bachelor-Neueintritte FHNW, ZFH, HSLU, BFH 19/20 bis 22/23 resp. PH FHNW, PHZH, PHBE, PH 

LU (Quelle: FHNW) 
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In Abbildung 1 wird ersichtlich, dass die Entwicklung der Neueintritte an der FHNW (ohne Pädago-

gische Hochschule) zwischen den Studienjahren 2019/20 und 2022/23 jener der Zürcher Fach-

hochschule (ZFH) und der Berner Fachhochschule (BFH) vergleichbar ausfiel. An der Hochschule 

Luzern (HS LU) war der Rückgang deutlicher. Aufgeschlüsselt auf einzelne Fachbereiche musste 

die FHNW in den Bereichen Chemie und Life Sciences gegenüber umliegenden Fachhochschulen 

(FH) Rückgänge bei den Neueintritten hinnehmen (FHNW: -23 %, FH: +10 %). Auch in den Berei-

chen Technik und Informatik lagen die Rückgänge an der FHNW im Vergleich höher (FHNW: -

13 %, FH: -6 %). In den übrigen Fachbereichen verlief die Entwicklung parallel zu den umliegenden 

Fachhochschulen. Bei den Pädagogischen Hochschulen (PH) verzeichneten Bern und Luzern ei-

nen ähnlichen Rückgang wie die PH FHNW. 

Hervorzuheben ist, dass die Eintritte im Studienjahr 2023/24 rund 10 % über dem Vorjahr liegen. 

Diese positive Prognose entspricht nicht nur den sehr ambitionierten Budgetwerten 2023, sondern 

lässt darauf schliessen, dass die mit dem Leistungsauftrag 2021–2024 in Auftrag gegebene umfas-

sende Portfolioerneuerung mit neuen und revidierten Studiengängen und Studiengangkonzepten 

bei den studieninteressierten Personen auf grosses Interesse stösst. Mit einem nur minimalen 

Wachstum hingegen bleibt die Hochschule für Technik weiterhin deutlich unter den Erwartungen. 

Der Regierungsausschuss sieht sich damit in seinem durch die Regierungen gestützten Vorgehen 

bestätigt, eine eigenständige Hochschule für Informatik zu gründen und die Hochschule für Technik 

um den Bereich Umwelt zu erweitern. 

2.2 Durchschnittliche Ausbildungskosten 

Für die Steuerung der FHNW durch die Träger sind die durchschnittlichen Ausbildungskosten auf-

grund ihres hohen Gesamtvolumens die relevanteste Kennzahl. Der Leistungsauftrag gibt vor, dass 

die Durchschnittskosten an der FHNW den gesamtschweizerischen Mittelwert nicht überschreiten 

dürfen. 2022 erfüllte die FHNW diese Vorgabe und unterschritt diesen Wert bei einem Ausbildungs-

volumen von 213,9 Mio. Franken um 12,3 Mio. Franken beziehungsweise 5,7 % (siehe Abbildung 

2). Anders ausgedrückt: Wenn die FHNW ihre Bachelor- und Master-Studiengänge gemäss den 

durchschnittlichen Kosten aller öffentlichen Fachhochschulen produzierte, erhielte sie von den Trä-

gern jährlich 12,3 Mio. Franken zusätzlich. Trotz neuer Studienangebote und den damit verbunde-

nen Aufbaukosten liegt die FHNW deutlich unter dem nationalen Benchmark, was die weiterhin 

hohe Effizienz der FHNW bei der Bereitstellung ihres Ausbildungsangebots unterstreicht.  

Abbildung 2: Abweichung der durchschnittlichen Ausbildungskosten an der FHNW, im Vergleich zum gesamtschweizerischen 

Schnitt 2010–2022 (in Mio. Franken, ohne pädagogische Hochschulen) (Quelle: BKS AG) 

 

Gemäss aktuellem Leistungsauftrag dürfen einzelne Fachbereiche an der FHNW höhere Durch-

schnittskosten aufweisen als der jeweilige gesamtschweizerische Schnitt, unter der Voraussetzung, 

dass die Summe der Kosten aller Studiengänge den nationalen Durchschnitt nicht überschreitet. 

Dies kann von der FHNW bewusst gewollt sein, um in einzelnen Fachbereichen ein (kostspielige-

res) Angebot mit höherer Ausstrahlungskraft bereitstellen zu können. Ein vertiefter Blick in die 

Durchschnittskosten 2022 zeigt, dass fast alle FHNW-Hochschulen in ihrem Fachbereich unter dem 
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jeweiligen gesamtschweizerischen Durchschnittswert liegen. Dies trifft auch auf die grossen Hoch-

schulen für Technik und Wirtschaft zu.  

2.3 Qualität der Ausbildung 

Bei der Beurteilung der Ausbildungsqualität interessieren mehrere Fragestellungen: 

 Wie hoch ist der Anteil der Studierenden, die sich erneut für dieselbe Studienrichtung an 

derselben Hochschule entscheiden würden? 

 Wie hoch ist der Anteil der Studierenden, die nach dem Studienabschluss erwerbstätig sind? 

 Wie hoch ist der Anteil der Studierenden, die im Rahmen dieser Erwerbstätigkeit eine Stelle 

innehaben, für welche ein Hochschulabschluss erforderlich ist? 

Die durch den Bildungsbericht Schweiz 2023 vorgenommenen Auswertungen zeigen für die FHNW 

gesamtschweizerische Spitzenwerte (jeweils ohne PH). Die Qualität des FHNW-Studiums wird ge-

samtschweizerisch sogar am höchsten bewertet (siehe Abbildung 3). Der Bildungsbericht Schweiz 

geht davon aus, dass – basierend auf der Annahme, dass die Resultate von Befragungen die Qua-

lität der Ausbildung widerspiegeln –, die Fachhochschulen die Qualität ihrer Ausbildung durch eine 

geeignete Ausgestaltung der Studienstrukturen, durch die Curricula, die Rekrutierung der Dozen-

tinnen und Dozenten oder die Hochschuldidaktik wesentlich beeinflussen können. Dies scheint der 

FHNW in den letzten Jahren erfolgreich gelungen zu sein. Bei den pädagogischen Hochschulen 

schneidet die FHNW bei ihren Absolventinnen und Absolventen in Bezug auf die Einschätzung der 

Wirksamkeit ihrer Ausbildung hingegen unterhalb des gesamtschweizerischen Schnitts ab. 

Auch beim Arbeitsmarkterfolg – gemessen anhand von Erwerbstätigkeit und der Übereinstimmung 

des Ausbildungsniveaus mit dem Arbeitsmarkt – erzielt die FHNW erfreuliche Spitzenwerte.  

Abbildung 3: Aussagen zur Qualität und Effizienz des Fachhochschulstudiums (Quelle: Bildungsbericht Schweiz) 
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2.4 Forschung 

Gemäss HFKG bereiten die Fachhochschulen durch praxisorientierte Studiengänge und anwen-

dungsorientierte Forschung und Entwicklung auf berufliche Tätigkeiten vor, welche die Anwendung 

wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden sowie, je nach Fachbereich, gestalterische und 

künstlerische Fähigkeiten erfordern. Ein wesentlicher Indikator für den Erfolg in der Forschung ist 

das Ausmass, in dem eine Fachhochschule in der Lage ist, ihre Forschungsausgaben durch Dritt-

mittel zu decken. Darunter fallen sowohl die Erträge von Auftraggebern als auch Forschungsförder-

programme. Laut dem Leistungsauftrag für die Jahre 2021–2024 soll die FHNW 75 % ihrer direkt 

anfallenden Forschungskosten durch diese Drittmittel finanzieren. In den vergangenen zwei Jahren 

lag der Kostendeckungsgrad bei 81 %. Ein gesamtschweizerischer Vergleich zeigt, dass die FHNW 

auch in der Forschung einen überdurchschnittlichen Grad an Selbstfinanzierung aufweist, wie in 

Abbildung 4 abzulesen ist (Vergleich auf Stufe Vollkosten, exkl. Infrastruktur). 

Abbildung 4: Selbstfinanzierungsgrad in der Forschung 2019–2022  

 

3. Verhandlungsauftakt: Eckwerte 

3.1 Herleitung der Eckwerte in einem gemeinsamen Klausurprozess 

Der Leistungsauftrag 2021–2024 dauert zum ersten Mal vier Jahre. Der Regierungsausschuss und 

die Hochschulämter der Trägerkantone haben die damit verlängerte verhandlungsfreie Zeit genutzt, 

um gemeinsam mit dem Fachhochschulrat und dem Direktionspräsidium der FHNW eine Standort-

bestimmung vorzunehmen und die Weiterentwicklung der FHNW und ihres Angebots zu prüfen. 

Die Ergebnisse dieses Prozesses bilden die Eckwerte, welche die vier Regierungen Ende April 

2023 für die Erarbeitung des Leistungsauftrags 2025–2028 verabschiedet und kommuniziert haben. 

Die Eckwerte stellen somit einen inhaltlichen Vorentscheid für die Leistungsauftragsperiode 2025–

2028 dar. 

Nach Jahren des intensiven Wachstums verzeichnete die FHNW 2020–2022 stagnierende und teil-

weise rückläufige Eintritte. Dies gilt insbesondere für jene Fachbereiche, in denen aufgrund des 

Fachkräftemangels ein Wachstum politisch erwünscht ist, namentlich Technik/Informatik, Wirt-

schaft, Pädagogik. In diesen Fachbereichen hat die Abwanderung aus der Nordwestschweiz an die 

umliegenden Fachhochschulen in den letzten Jahren zum Teil erheblich zugenommen; entspre-

chend hat sich der Standort Brugg-Windisch im Kanton Aargau im Vergleich zu den anderen 

FHNW-Standorten deutlich unterdurchschnittlich entwickelt. 
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Angesichts des grossen Bedarfs an gut ausgebildeten Fachkräften sowie einer starken und inno-

vativen Konkurrenz in der schweizerischen Fachhochschullandschaft zielen die Eckwerte für die 

Jahre 2025–2028 deshalb auf eine gezielte Stärkung der Fachbereiche Technik, Informatik, Wirt-

schaft und Pädagogik.  

3.2 Eckwerte 

Inhaltliche Eckwerte 

 Gründung einer Hochschule für Informatik: An der FHNW soll per Anfang 2025 eine zehnte 

Hochschule, die Hochschule für Informatik mit Hauptstandort in Brugg-Windisch, gegründet 

werden. Sie übernimmt bei Aufnahme des Studienbetriebs im Herbst 2025 die bestehenden 

Informatikstudiengänge der Hochschule für Technik. Während der Leistungsauftragsperi-

ode 2025–2028 baut sie Angebote im vierfachen Leistungsauftrag am Standort Brugg-Win-

disch und an einem Standort nördlich des Juras auf. 

 Erweiterung der Hochschule für Technik: Der Wechsel der heutigen Informatikangebote an 

der Hochschule für Technik in die Hochschule für Informatik setzt eine Stärkung und Neu-

positionierung der Hochschule für Technik voraus. Angesichts der aktuellen gesellschaftli-

chen Herausforderungen im Bereich des Klimawandels, der Ressourcenknappheit und dem 

Umbau in der Energieversorgung ist dafür die Erweiterung der Hochschule für Technik um 

den Bereich Umwelt vorgesehen. Dazu gehören neue Studiengänge, der Aufbau von neuen 

Instituten sowie die Infrastruktur für ein neues Laborgebäude in Brugg-Windisch. Geplant 

ist zudem eine enge Zusammenarbeit mit dem Paul Scherrer-Institut PSI, welches in diesem 

Bereich zu den profiliertesten Forschungszentren weltweit gehört, sowie der Universität Ba-

sel. 

 Stärkung der Hochschule für Wirtschaft: An der FHNW besucht nahezu ein Viertel aller Stu-

dierenden die Hochschule für Wirtschaft. Mit ihren Studiengängen in Betriebsökonomie, 

Wirtschaftsinformatik, International Management und neu auch in Business Artificial Intelli-

gence sowie Wirtschaftsrecht kommt ihr eine wichtige Rolle zu, um die Innovationsfähigkeit 

in der Nordwestschweiz hochzuhalten. In der Leistungsauftragsperiode 2025–2028 soll die 

Hochschule für Wirtschaft ihr Portfolio unter Berücksichtigung der Anliegen der regionalen 

Wirtschaft gezielt erweitern und damit auch auf den gestiegenen Konkurrenzdruck reagie-

ren. Beschlossen wurde, dass die bestehenden Studiengänge mit Bezug zur Informatik (BA 

Wirtschaftsinformatik, BA Business Artificial Intelligence und MA Business Information Sys-

tems) an der Hochschule für Wirtschaft verbleiben. 

 Verschiebung des PH-Standorts von Solothurn nach Olten: Der Standort Solothurn ist un-

genügend ausgelastet und im Vergleich zu den anderen Standorten der PH FHNW deutlich 

schlechter erreichbar. Die geplante Verschiebung nach Olten und die damit einhergehende 

Realisierung eines Erweiterungsbaus brächte ein grosses Entwicklungspotential für die PH 

FHNW mit sich. Bei einer angenommenen Planungs- und Bauzeit von sechs Jahren wäre 

frühestens im Jahr 2028 mit ersten Kosten zu rechnen. Für den Leistungsauftragsperiode 

2025–2028 entsteht somit noch kein zusätzlicher Finanzierungsbedarf an Globalmittel. 

 Sondervorgaben für die PH: Angesichts des starken Lehrkräftemangels wird im Leistungs-

auftrag 2025–2028 das Ziel «Massnahmen gegen den Lehrpersonenmangel im Bildungs-

raum Nordwestschweiz» als Sondervorgabe für die PH FHNW definiert. Im Rahmen ihrer 

Zuständigkeit wird die PH FHNW zusammen mit den Trägerkantonen entsprechende Mas-

snahmen entwickeln.  
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Finanzielle Eckwerte 

 Ausgangsbasis: Die Träger haben bei den Verhandlungen zum Leistungsauftrag 2021–

2024 einen Finanzierungsbedarf von 940,5 Mio. Franken festgelegt. Aufgrund der damals 

neuen Eigenkapitalregelung wurde der Überschuss von 3 Mio. Franken vom ausgehandel-

ten Finanzierungsbedarf abgezogen. Somit beträgt der Globalbetrag 2021–2024 937,5 Mio. 

Franken. Gemäss der bisherigen Praxis stellt der von den Trägern anerkannte Finanzie-

rungsbedarf für die aktuelle Leistungsauftragsperiode die Ausgangsbasis für die Verhand-

lungen zum nächsten Leistungsauftrag dar. 

 Umgang mit dem Eigenkapital: Die Eigenkapitalregelung der Träger sieht eine Obergrenze 

von 30 Mio. Franken für das Eigenkapital der FHNW vor. Ein allfälliger Überschuss wird vor 

dem Abschluss der Verhandlungen zum Leistungsauftrag vom ausgehandelten Trägermit-

telbedarf abgezogen. Daraus ergibt sich der Globalbeitrag, der den Parlamenten der Trä-

gerkantone zur Genehmigung vorgelegt wird. Da das Eigenkapital der FHNW Ende der lau-

fenden Auftragsperiode unter 30 Mio. Franken zu liegen kommt, wird die Regelung bei der 

Festlegung des Globalbeitrages 2025–2028 nicht zur Anwendung gelangen. 

 Priorisierung innerhalb des Globalbeitragsbedarfs: Vor dem Hintergrund, dass die Umset-

zung der inhaltlichen Eckwerte zur Portfolioentwicklung für die Weiterentwicklung der FHNW 

von grösster Bedeutung ist und in Anbetracht der angespannten finanziellen Lage der öf-

fentlichen Haushalte, ist eine strategische und finanzielle Priorisierung dieser Themen zu 

Lasten von anderen Aktivitäten unumgänglich. Der Fachhochschulrat wurde daher mit den 

Eckwerten aufgefordert, Schwerpunkte und Leistungen zu hinterfragen und wo angezeigt 

zu reduzieren. 

 Umgang mit der Teuerung: Angesichts der anstehenden inhaltlichen Entwicklungsschritte, 

der vierjährigen Laufzeit des Leistungsauftrags und der aktuell unsicheren volkswirtschaftli-

chen Lage haben die Trägerregierungen folgenden Umgang mit der Teuerung beschlossen: 

Auf den Lohnaufwand der FHNW (Bruttolöhne inklusive Arbeitgeberbeiträge) wird jährlich 

50 % eines allfälligen Teuerungsausgleichs der FHNW durch die Trägerkantone finanziert. 

Der Teuerungsausgleich richtet sich nach dem Landesindex der Konsumentenpreise. Als 

Grundlage dienen die per Ende Februar verfügbaren und durch die Revisionsstelle bestä-

tigten Ist-Kosten des vorangegangenen Berichtsjahres. 

4. Antrag der FHNW für die Leistungsauftragsperiode 2025–2028 

Der Regierungsausschuss hat den Antrag des Fachhochschulrats zeitgerecht erhalten. Das Doku-

ment setzt sich aus drei inhaltlichen Teilen – einer umfassenden strategischen Analyse, einer Schil-

derung der für die nächsten Jahre zu berücksichtigenden Rahmenbedingungen sowie den The-

menbereichen des Leistungsauftrags 2025–2028 – und dem eigentlichen Antrag zusammen. 

4.1 Strategische Analyse des Fachhochschulrats 

Die Strategie FHNW 2035 basiert auf einer umfangreichen Analyse der FHNW. Sie hat wirtschaft-

liche, gesellschaftliche, hochschulpolitische und lehrbezogene Trends identifiziert und die Position 

der FHNW im Vergleich zu anderen Fachhochschulen analysiert. Die wichtigsten Erkenntnisse lau-

ten:  

 Die Wirtschaft ist geprägt vom Fachkräftemangel in Informatik, im Gesundheitswesen und 

bei den Lehrkräften sowie von einem steigenden Druck durch eine Pensionierungswelle so-

wie vermehrte Teilzeitarbeit. Die Nachfrage nach Weiterbildung erhöht sich aufgrund gesell-

schaftlicher und ökonomischer Entwicklungen. 



11  

 Die FHNW will ihre Präsenz im Bereich der Informatik erhöhen und verstärkt Informatikkom-

petenzen vermitteln. Gleichzeitig soll in Anbetracht der Umwelt- und Technologieentwick-

lungen die Bedeutung von Nachhaltigkeit und Ressourcenknappheit berücksichtigt werden.  

 Der Wandel in der Bildungs- und Hochschullandschaft erfordert eine Ausrichtung auf le-

benslanges Lernen und eine Vorbereitung der Studierenden auf durch Digitalisierung und 

KI veränderte Arbeitsformen und -prozesse. 

 Trotz positiver Ergebnisse in der Ausbildungsqualität und effizientem Studienbetrieb (tiefe 

Durchschnittskosten) hat die FHNW im Wettbewerb weniger Dynamik gezeigt und Marktan-

teile verloren. Es besteht Handlungsbedarf in den Bereichen Wirtschaft, Technik/Informatik 

und Pädagogik. 

 Als Organisation sieht sich die FHNW mit Herausforderungen in Bezug auf IT-Sicherheit, 

Digitalisierung und Fachkräftemangel konfrontiert. Um mit der Konkurrenz Schritt halten zu 

können, sind zudem auch Investitionen in die Infrastruktur notwendig. 

Im Sinne eines Fazits leitet die FHNW aus der Analyse einen vierfachen Handlungsbedarf ab:  

1. Entwicklung der Studierendenzahlen, insbesondere in Technik, Wirtschaft und Pädagogik, 

um einen wesentlichen Beitrag zur Verfügbarkeit von Fachkräften zu leisten. 

2. Ausbau ihrer Lehrentwicklung, um den digitalen Wandel und die sich ändernden Lernbe-

dürfnisse zu adressieren. 

3. Verbesserungen der Campus-Attraktivität, der IT-Sicherheit und der Digitalisierung der Ge-

schäftsprozesse. 

4. Erhöhung der Visibilität der FHNW, um im verschärften Wettbewerb um Studierende, Fach-

kräfte und Forschungsaufträge in Gesellschaft und Wirtschaft Wirkung zu entfalten. Die Zu-

kunftsthemen New Work, Future Health, Zero Emission und Informatik sollen dabei eine 

Hebelwirkung erzielen. 

4.2 Rahmenbedingungen aus Sicht der FHNW 

Im Finanzierungsantrag für den Leistungsauftrag 2025–2028 sind zehn wichtige Rahmenbedingun-

gen festgehalten; dabei sind finanzielle Aspekte wie die Reduktion des Eigenkapitals, Lohnteuerung 

und steigende Infrastrukturkosten besonders relevant. Hinzu kommen die Notwendigkeit von er-

heblichen Investitionen in die Digitalisierung der Geschäftsprozesse, die Implementierung des re-

vidierten Datenschutzgesetzes und die Verbesserung der IT-Sicherheit. Thematisiert werden auch 

gesellschaftliche Herausforderungen wie beispielsweise der bereits genannte Fachkräftemangel. 

Schliesslich nennt die FHNW auch die Herausforderungen für die Hochschulbibliotheken und die 

Kosten im Zusammenhang mit neuen Forschungsplattformen und Open-Access-Publikationen. 
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4.3 Beantragter Trägerbeitrag 2025–2028 durch den Fachhochschulrat 

Der Antrag stützt sich auf die Eckwertebeschlüsse der Trägerregierungen vom April 2023 und auf 

die vorerwähnte Strategieentwicklung FHNW 2035. Zusammengefasst präsentiert er sich wie folgt:  

Tabelle 1: Finanzielle Herleitung des Antrages für die Leistungsauftragsperiode 2025–2028, in Mio. Franken 

Rubrik Kostenposition Bedarf 

Ausgangslage Anerkannter Finanzierungsbedarf aus dem LA 2021–2024 940,5  

Fortführung LA 

 

Portfolioentwicklung 2021–2024 und Entwicklung Studierenden-

zahlen, ohne Berücksichtigung von Synergiegewinnen und Ska-

leneffekten 

24,0 

Teuerung aus den Jahren 2023 und 2024  61,6 

Infrastruktur (Zinsentwicklung und Teuerung) 21,2 

Cybersecurity und Digitalisierung der Geschäftsprozesse 12,0 

Strategische 

Entwicklungs-

schwerpunkte 

Ergänzung Hochschulportfolio um die Hochschule für Informatik 

und Erweiterung zur Hochschule für Technik und Umwelt 

13,2 

Stärkung der Hochschule für Wirtschaft 2,0 

Sichtbarmachung der Aktivitäten in den Zukunftsfeldern New 

Work, Future Health und Zero Emission 

4,0 

Weiterentwicklung des Ausbildungsportfolios während der LAP 

2025–2028 und Erneuerung Programm Hochschullehre 

8,0 

Sondervorgabe 

PH FHNW 

Massnahmen gegen den Lehrpersonenmangel im Bildungsraum 

NWCH 

-- 

Zwischentotal Ausgangssumme für finanzielle Herleitung des Antrages 1’086,5 

Anteil Eigenleis-

tung FHNW an: 

Finanzierungsbedarf aus Portfolioentwicklung 2021–2024 und 

Entwicklung Studierendenzahlen, unter Berücksichtigung von Sy-

nergiegewinnen und Skaleneffekten 

-11,1 

Anteil Eigenleis-

tung FHNW an: 

Finanzierung der Teuerung aus den Jahren 2023 und 2024 aus 

dem Eigenkapital und mit zusätzlichen Erträgen 

-33,8 

Anteil Eigenleis-

tung FHNW an: 

Cybersecurity und Digitalisierung der Geschäftsprozesse -4,0 

Kompensation Einstellung bisheriges Programm Hochschullehre 2025 -16,0 

Zwischentotal Reduktion durch FHNW-interne Eigenleistungen und Kom-

pensationen 

-64,9 

Total Beantragter Trägerbeitrag Leistungsauftrag 2025–2028 1’021,6 
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5. Verhandlungsmandat 

Der Regierungsausschuss hat den Antrag der FHNW auf der Grundlage der Eckwerte und mit Blick 

auf den Leistungsausweis der FHNW eingehend geprüft. Ihm zufolge handelt es sich um einen gut 

hergeleiteten und begründeten Antrag. Die strategische Analyse und die zehn Rahmenbedingun-

gen zeigen umfassend, mit welchen Herausforderungen die Schweizer Hochschullandschaft im All-

gemeinen und die FHNW im Speziellen konfrontiert sind. Mit Blick auf das Verhandlungsmandat 

nahm der Regierungsausschuss folgende Beurteilung des Antrags vor: 

1. Für die FHNW und ihre Träger hat sich die Ausgangslage im Unterschied zu den vorangegan-

genen Leistungsauftragsverhandlungen in vier Punkten wesentlich verändert: 

 Die durch die Regierungen im April 2023 beschlossenen Eckwerte sind konkret und öffent-

lich kommuniziert. Durch diesen Vorentscheid und die entsprechenden Kostenfolgen ist der 

Verhandlungsspielraum eingeschränkt. 

 Die Anfang 2022 eingetretene Teuerung stellt eine neue, gewichtige Rahmenbedingung für 

die Verhandlungen mit hohen Kostenfolgen dar. Dabei ist zwischen der aktuellen und der 

bevorstehenden Leistungsauftragsperiode zu unterscheiden. Den bisherigen und bis 2024 

noch eintretenden teuerungsbedingten Mehraufwand finanziert die FHNW zulasten ihres 

Eigenkapitals. Hierdurch entsteht jedoch insbesondere beim Personalaufwand eine höhere 

Ausgangsbasis für 2025–2028. Hinzu kommt die Teuerungsentwicklung während der kom-

menden Leistungsauftragsperiode; so führt ein Teuerungsausgleich von 2 % zu einer Lohn-

summenerhöhung von jährlich über 7 Mio. Franken. Eine Nicht-Gewährung der Teuerung 

käme für die FHNW einem Sparauftrag gleich. 

 Das Eigenkapital steht vor allem wegen der Teuerungsentwicklung unter Druck. Im Unter-

schied zu den drei vorangegangenen Leistungsaufträgen kann das Eigenkapital nicht mehr 

zur Deckung des Finanzierungsbedarfs herangezogen werden. 

 Verschiedene Schweizer Hochschulen wurden in letzter Zeit Opfer von IT-Angriffen, wes-

halb dem Schutz der IT-Infrastruktur hohe Priorität zukommt. 

2. Vor diesem Hintergrund hat der Regierungsausschuss im Verhandlungsmandat die beantrag-

ten Kostenpositionen wie folgt unterschieden: 

 Kostenpositionen, die aus den Eckwerten hervorgehen; 

 Kostenpositionen, die grundsätzlich anerkannt werden, bei welchen jedoch der Finanzie-

rungsbedarf gemäss den Studierenden-, Teuerungs- und Ertragsprognosen zu überprüfen 

ist; 

 Kostenpositionen, die der Regierungsausschuss aufgrund seiner strategischen Vorent-

scheide und einer finanzpolitischen Prioritätensetzung ablehnt. 

In Folge dieser Bewertung hat der Regierungsausschuss den Regierungen beantragt, die Verhand-

lungen mit der FHNW für die Leistungsauftragsperiode 2025–2028 wie folgt zu führen: 

 Es gilt ein Kostendach von 1’005 Mio. Franken, mit dem Ziel weitere Einsparungen erzielen 

zu können; 

 Die Eigenkapital-Obergrenze von 30 Mio. Franken gilt weiterhin und kann nicht erhöht wer-

den; 

 Die definitive Festlegung des zu beantragenden Globalbeitrags und des Leistungsauftrags 

erfolgt in Kenntnis des FHNW-Abschlusses 2023 durch die Regierungen im Mai 2024. 
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Aufgrund des unterschiedlichen finanziellen Spielraums der Kantone sind die Regierungen in der 

Beratung des Verhandlungsmandats zu unterschiedlichen Einschätzungen hinsichtlich des Kosten-

dachs gelangt.  

Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:  

 Aargau: 1’005 Mio. Franken gemäss Antrag des Regierungsausschusses (Beschluss vom 

22.11.2023) 

 Basel-Landschaft: 995 Mio. Franken (Beschluss vom 21.11.2023) 

 Basel-Stadt: 1’005 Mio. Franken gemäss Antrag des Regierungsausschusses (Beschluss 

vom 28.11.2023) 

 Solothurn: 995 Mio. Franken (Beschluss vom 28.11.2023) 

Vor diesem Hintergrund hat sich der Regierungsausschuss darauf geeinigt, auf die Festlegung ei-

nes einheitlichen Kostendachs zu verzichten und im Rahmen der Bandbreite von 995 bis 1’005 Mio. 

Franken zu verhandeln. Zwecks Vorbereitung der Verhandlungen wurde die FHNW aufgefordert, 

unterschiedliche Szenarien zu entwickeln, die der Bandbreite Rechnung tragen. Dabei wurde fest-

gehalten, dass die Eckwerte gemäss Regierungsbeschlüsse vom April 2023 bei der Entwicklung 

der Szenarien als gesetzt zu betrachten sind. 

6. Verhandlungsergebnis 

Die FHNW hat mit Schreiben vom 8. Januar 2024 wie vom Regierungsausschuss gewünscht un-

terschiedliche Szenarien für die Umsetzung der Bandbreite vorgelegt. Zwei bewegen sich bezüglich 

Finanzierungsbedarf auf Höhe der Mandatsentscheide (994,4 Mio. Franken bzw. 1’004,4 Mio. Fran-

ken), ein Szenario ist auf einen Finanzierungsbedarf von 1’009,4 Mio. Franken ausgerichtet. Da 

sich zur Zeit der Verhandlungsaufnahme gegen Ende Januar 2024 definitiv herausgestellt hat, dass 

die finanzpolitische Situation insbesondere in zwei der vier Trägerkantonen keinen Spielraum in-

nerhalb der der FHNW vermittelten Bandbreite erlaubt, konzentrierten sich die Verhandlungen mit 

der FHNW auf folgende Eckpunkte:  

1. Die von den Trägern vorgegeben Entwicklungseckwerte wurden bestätigt, jedoch einer 

leichten finanzplanerischen Korrektur nach unten unterzogen;  

2. die vom Regierungsausschuss im Antrag der FHNW grundsätzlich anerkannten Mehrbe-

darfspositionen im Grundauftrag wurden bewertet und gewichtet;  

3. neue, von der FHNW im Rahmen der Szenarien vorgelegte Sparpositionen wurden bewer-

tet;  

4. bereits vor dem Erlass der regierungsrätlichen Verhandlungsmandate vom Regierungsaus-

schuss beschlossene Kürzungen wurden bestätigt.  

Das Verhandlungsergebnis präsentiert sich damit wie folgt:  
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Tabelle 2: Zusammenfassung des Verhandlungsergebnisses für die Leistungsauftragsperiode 2025–2028, in Mio. Franken 

Position Bedarf  

Antrag des Fachhochschulrats vom 28. Juni 2023 1’021,6 

Sichtbarmachung der Aktivitäten in den Zukunftsfeldern New Work, Future 

Health und Zero Emission  

In Eigenverantwortung der FHNW, keine Finanzierung durch die Träger. 

Anteil Trägerfinanzierung: 0 

 

 

-4,0 

Aktualisierung Mehrbedarf Infrastruktur 

Aufgrund tieferer Zinsprognosen (Frühjahr 2024 gegenüber Frühjahr 2023) kann der 

von der FHNW angemeldete Mehrbedarf bei der Infrastruktur gesenkt werden. 

Anteil Trägerfinanzierung: 20 Mio. Franken 

 

-1,2 

Ergänzung Hochschulportfolio um die Hochschule für Informatik und Erweite-

rung zur Hochschule für Technik und Umwelt  

Der Finanzierungsbedarf konnte auch aufgrund des Umstandes angepasst werden, 

dass der HSI-Standort in Basel-Stadt vom Bezug des Neubaus für die Hochschule 

für Wirtschaft am Dreispitz abhängt (frühestens ab Herbstsemester 2026). 

Anteil Trägerfinanzierung: 10 Mio. Franken 

 

 

-3,2  

Stärkung der Hochschule für Wirtschaft  

Aktualisierung des Finanzierungsbedarfs.  

Anteil Trägerfinanzierung: 1 Mio. Franken 

 

-1,0 

Weiterentwicklung des Ausbildungsportfolios während der LAP 2025–2028 

und fokussierte Fortführung Programm Hochschullehre 

Massgeblich in Eigenverantwortung der FHNW.  

Anteil Trägerfinanzierung: 2 Mio. Franken 

 

-6,0 

Steigerung der Produktionseffizienz (pauschale Kürzung) 

Zusätzliche Eigenleistungen der FHNW bei der Umsetzung des vierfachen Leis-

tungsauftrags. 

 

-4,0 

Total Kürzungen -19,4 

Anerkannter Finanzierungsbedarf 2025–2028 1’002,2 

 

Gemäss Verhandlungsergebnis anerkennen die Trägerregierungen damit einen Finanzierungsbe-

darf von 1’002,2 Mio. Franken. Gemäss § 26 des Staatsvertrages ergeben sich daraus der Glo-

balbeitrag und entsprechend die Finanzierungsanteile der Trägerkantone in den Jahren 2025–

2028. Anzumerken ist allerdings, dass bei den vergangenen beiden Leistungsauftragsperioden in 

Rücksicht auf die Kantonsfinanzen und mit Blick auf den Eigenkapitalbestand der FHNW jeweils 

zwischen anerkanntem Bedarf und Globalbeitrag unterschieden wurde.  
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Für die Kantone Basel-Landschaft und Solothurn bildet das per Regierungsmandat beschlossene 

Kostendach im Umfang von 995 Mio. Franken das absolute Maximum (s. dazu die Ausführungen 

in Kap. 5 «Verhandlungsmandat»). Diese finanzpolitische Ausgangslage galt es in den vierkanto-

nalen Verhandlungen zu akzeptieren.  

Die Differenz zwischen dem anerkannten Finanzierungsbedarf und dem Globalbeitrag bedeutet al-

lerdings, dass die FHNW zur Deckung ihrer Kosten – zusätzlich zu den von ihr zu erbringenden 

Eigenleistungen (Kürzungen, Kompensationen, Verzichtsplanung) von rund 83 Mio. Franken ge-

mäss Tabellen 1 und 2 – weitere 7,2 Mio. Franken aus ihrem Eigenkapital aufbringen oder durch 

höhere Erträge bzw. tiefere Kosten kompensieren muss. Per 31. Dezember 2024 erwartet die 

FHNW ein Eigenkapital von rund 7,4 Mio. Franken. Das Eigenkapital wird somit aus heutiger Sicht 

am Ende der Leistungsauftragsperiode 2025–2028 voraussichtlich nahezu vollständig aufge-

braucht sein. Die FHNW sieht sich derzeit mit zahlreichen Risiken konfrontiert, die über das beste-

hende Risiko hinausgehen, die ambitionierten Ertragszahlen in Lehre und Forschung erreichen zu 

können. Aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage verweisen die Regierungen insbesondere auf die 

Entwicklung der Teuerung, der Miet- und Energiekosten, auf die Sparmassnahmen des Bundes im 

Bereich seiner Grundfinanzierung und auf die noch ausstehende Anpassung der Beiträge an die 

Hochschulen im Rahmen der interkantonalen Fachhochschulvereinbarung (FHV).  

In diesem Zusammenhang ist allerdings darauf hinzuweisen, dass die Regierungen mit den Eck-

werten beschlossen haben, den Globalbeitrag neu an den Landesindex der Konsumentenpreise zu 

koppeln und auf dem Lohnaufwand 50 % einer kommenden Teuerung zu übernehmen (s. dazu 

Kap. 3.2 und 7.5 des vorliegenden Berichts). Die 50 % Eigenfinanzierung durch die FHNW entspre-

chen ihrem langjährigen Selbstfinanzierungsgrad. Mit dieser Regelung kann eines der Risiken, das 

in der laufenden Leistungsauftragsperiode 2021–2024 hohe Kosten ausgelöst hat, in der kommen-

den Leistungsauftragsperiode zumindest partiell abgefedert werden. Die Regierungen erwarten, 

dass ein Trägerbeitrag von 995 Mio. Franken die Finanzierung der FHNW in der kommenden Leis-

tungsauftragsperiode gewährleistet. Nichtsdestotrotz kann vor diesem Hintergrund nicht ausge-

schlossen werden, dass die FHNW auf der Grundlage von § 27 Abs. 3 des Staatsvertrages inner-

halb der Leistungsauftragsperiode 2025–2028 den Regierungen ausserordentliche Beiträge ge-

mäss den kantonalen Vorschriften beantragen muss.  

7. Kommentar zu den einzelnen Elementen des Leistungsauftrags 

Für die Leistungsauftragsperiode 2025–2028 wird die Struktur des Leistungsauftrags 2021–2024 

übernommen. Folgende Punkte wurden an neue Entwicklungen und Erfordernisse angepasst: 

 die politischen Ziele der Regierungen betreffend Ausbildungsbereiche (1.1), Struktur der 
FHNW (1.2) und Studierendenbestand (1.7); 

 die Entwicklungsschwerpunkte der FHNW (2); 

 die Leistungsziele der FHNW in den Bereichen; 

 Ausbildung betreffend Ausbildungserfolg (3.1.1), Praxisorientierung (3.1.2), effiziente und 
wirtschaftliche Ausbildung (3.1.5); 

 Immobilien (3.6); 

 die besonderen Vorgaben für die Pädagogische Hochschule betreffend Angebot (4.1.) und 
Steuerungsinstrumente (4.2); 

 die Trägerbeiträge an die FHNW (5.3); 

 die Berichterstattung (6) und 

 die Schlussbestimmungen. 
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Zu den bildungspolitischen Zielen gehören Aussagen 

 zum allgemeinen Bildungsauftrag durch die Kantone (1.1); 

 zur Struktur der FHNW (1.2); 

 zur gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Bedeutung der FHNW (1.3); 

 zum politisch gewollten Qualitätsanspruch (1.4); 

 zur besonderen Attraktivität der FHNW für Studierende aus den Trägerkantonen (1.5); 

 zur Sicherung der Finanzierung (1.6); 

 zum Studierendenwachstum (1.7); 

 zur Maxime der Nachhaltigkeit (1.8). 

7.1 Politische Ziele der Regierungen 

Kommentar zu den angepassten politischen Zielen 

 Allgemeiner Bildungsauftrag durch die Kantone und Struktur der FHNW (1.1 und 1.2): Aufgrund 

der strategischen Weiterentwicklung durch die Gründung der Hochschule für Informatik (HSI) 

und die Erweiterung der Hochschule für Technik um den Bereich Umwelt wird Ziel 1.1 um diese 

Bereiche ergänzt. Auch Ziel 1.2 zur Struktur der FHNW wird entsprechend erweitert. Die neue 

HSI wird ihren Schwerpunkt am Standort Brugg-Windisch im Kanton Aargau haben und einen 

weiteren Standort im Kanton Basel-Stadt. 

 Studierendenakquisition (1.5): Ziel 1.5 wurde durch den Hinweis ergänzt, dass die FHNW in 

ausgewählten Fachbereichen auch für auswärtige Studierenden von besonderer Attraktivität 

sein soll. 

 Studierendenwachstum (1.7): Der Leistungsauftrag 2025–2028 sieht weiterhin vor, dass der 

Studierendenbestand sowohl auf eine bestmögliche Sicherstellung des Arbeitsmarktbedarfs 

und der qualitativen Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur als auch auf eine 

optimale Auslastung der Studiengänge und der bereitgestellten Infrastruktur ausgerichtet sein 

muss.  

Der leicht angepasste und präzisierte Kommentar zu diesem Ziel lautet: «Die FHNW soll im Rah-

men ihrer finanziellen Möglichkeiten bei den Neueintritten in den Fachbereichen Architek-

tur/Bau/Geomatik, Angewandte Psychologie, Informatik, Life Sciences, Pädagogik, Soziale Arbeit, 

Technik und Umwelt, sowie Wirtschaft ein fachbereichsspezifisches Wachstum mit dem Markt auf-

weisen. In den Fachbereichen Gestaltung und Kunst sowie Musik sollen die Neueintritte bei den 

bestehenden Studiengängen unter Voraussetzung eines gleichbleibenden Studienangebots mit 

Blick auf den Bedarf des Arbeitsmarktes und aus Qualitätsgründen stabil gehalten werden. Die 

Beschränkungsregelung schliesst einen bedarfsgerechten Ausbau des Studienangebots an den 

Kunsthochschulen nicht aus.» Durch diese Präzisierung ermöglichen die Trägerkantone der 

FHNW, dass sich die Kunsthochschulen trotz Zulassungsbeschränkung weiterentwickeln können. 

Im Vergleich zur heutigen Regelung wird an der Hochschule für Soziale Arbeit bei Bedarf ein hö-

heres Wachstum zugelassen. Dies wurde auf der Grundlage eines Berichts festgelegt, der gezeigt 

hat, dass ein höherer Bedarf für FH-Absolventen/innen im Bereich Soziale Arbeit besteht, welcher 

nicht zu einer Verdrängung von Absolventeninnen und Absolventen einer Höheren Fachschule 

führt. Zudem zeichnet sich die Hochschule für Soziale Arbeit FHNW durch einen hohen Anteil an 

Studierenden von ausserhalb der Trägerkantone aus (34,4 %, Stand Oktober 2023). Dies wirkt sich 

aufgrund der ausserkantonalen Finanzierungsbeiträge positiv auf den Selbstfinanzierungsgrad der 

Hochschule aus. 
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Da die Entwicklungsmöglichkeiten und der Entwicklungsbedarf der FHNW einerseits und der Be-

darf und die Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes andererseits Schwankungen unterliegen, be-

richtet die FHNW dem Regierungsausschuss jährlich über die geplanten Entwicklungen des Stu-

dierendenbestandes in den einzelnen Hochschulen. 

7.2 Entwicklungsschwerpunkte der FHNW 

Bereits im April 2023 haben die Trägerregierungen der FHNW für die Leistungsauftragsperiode 

2025–2028 die Gründung einer Hochschule für Informatik, die Erweiterung der Hochschule für 

Technik um den Bereich Umwelt sowie die Stärkung der Hochschule für Wirtschaft als Eckwerte 

beschlossen und öffentlich kommuniziert. Entsprechend werden diese umfassenden Massnahmen 

als Schwerpunkte der strategischen Weiterentwicklung der FHNW in der Leistungsauftragsperiode 

2025–2028 festgelegt (Ziff. 2.1). Wie im Abschnitt zu den Eckwerten ausgeführt, soll die FHNW per 

Anfang 2025 eine zehnte Hochschule, die Hochschule für Informatik HSI, mit dem Hauptstandort 

in Brugg-Windisch, gründen. Im Laufe der Leistungsauftragsperiode 2025–2028 wird zudem ein 

Standort der HSI in Basel-Stadt aufgebaut werden (im Neubau der Hochschule für Wirtschaft auf 

dem Dreispitz). Als weitere Massnahmen wird die Hochschule für Technik um den Bereich Umwelt 

ergänzt und die Hochschule für Wirtschaft gestärkt. 

Mit den Eckwerten haben die vier Regierungen auch den Grundsatzentscheid gefällt, dass die PH 

FHNW ihren Standort von Solothurn nach Olten verschieben soll. Entsprechend wird auch diese 

Massnahme als Entwicklungsschwerpunkt der FHNW in der Leistungsauftragsperiode 2025–2028 

aufgenommen (Ziff. 2.2). Wie im Abschnitt zu den Eckwerten erwähnt, ist der heutige Standort So-

lothurn ungenügend ausgelastet und im Vergleich zu den anderen Standorten der PH FHNW deut-

lich schlechter erreichbar. Die Verschiebung nach Olten und die damit einhergehende Realisierung 

eines Erweiterungsbaus bringen ein grosses Entwicklungspotential für die PH FHNW mit sich. Es 

kann damit nicht nur das Potential von Solothurner PH-Studierenden besser abgeschöpft werden, 

sondern es ergeben sich auch ein neues Einzugsgebiet und damit neue Akquisitionsmöglichkeiten 

von Studierenden aus dem West-Aargau, dem Berner Oberaargau und Luzern Nord, die heute 

aufgrund direkter Zugverbindungen in Bern oder Luzern studieren. Der Erweiterungsbau wird eine 

Raumreserve enthalten, die es der FHNW ermöglicht, am Standort Olten zusätzliche Weiterbil-

dungsangebote aufzubauen. Dank deren hohen Kostendeckungsgrade tragen sie dazu bei, zusätz-

liche Erträge für die FHNW zu generieren. Es wird mit einer Plan- und Bauzeit von sechs Jahren 

gerechnet, weshalb davon ausgegangen wird, dass Leistungsauftrag und Globalbeitrag 2025–2028 

nicht tangiert sind. Der Kanton Solothurn und die FHNW prüfen zudem, ob eine Verschiebung nach 

Olten in ein Provisorium bereits vor Fertigstellung des Erweiterungsbaus, das heisst in der Leis-

tungsauftragsperiode 2025–2028, möglich ist. Damit soll das Budget der FHNW in der Leistungs-

auftragsperiode 2025–2028 entlastet werden. Die vorzeitige Verschiebung wird nur unter der Be-

dingung von Kosteneinsparungen realisiert (Ziff. 2.2). 

7.3 Leistungsziele der FHNW 

Bei den Leistungszielen wird zwischen Zielen und Unterzielen differenziert. Mit den Zielen werden 

die übergeordneten Zielsetzungen im vierfachen Leistungsauftrag (Ausbildung, Forschung, Weiter-

bildung und Dienstleistungen) sowie in der Organisation und im Management der FHNW erfasst. 

Mit den Unterzielen werden die sechs abstrakt formulierten Oberziele ausdifferenziert. 

Zu den Leistungszielen gehören Aussagen zur Ausbildung (3.1), zur Forschung (3.2), zur Weiter-

bildung (3.3), zur Dienstleistung (3.4), zur Organisation (3.5) und zu den Immobilien (3.6). 
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Kommentar zu den angepassten Leistungszielen: Ausbildung 

Aufgrund der erheblichen Bedeutung der Ausbildung an der FHNW für die Trägerkantone wurde 

das bisherige Unterziel 3.1.1 in zwei Unterziele getrennt. 

 Ausbildungserfolg (3.1.1): Das erste Unterziel bei der Ausbildung bleibt weiterhin der Ausbil-

dungserfolg: «Die FHNW führt die fähigen und motivierten Studierenden unabhängig von Ge-

schlecht und Herkunft zu einem erfolgreichen Abschluss.» Die FHNW wird auch in der Leis-

tungsauftragsperiode 2025–2028 ihre Studienerfolgsquote erheben und kommentieren.  

 Praxisnähe (3.1.2): Auf der Basis des politischen Ziels 1.5, welches den politischen Willen der 

Trägerkantone ausdrückt, dass die FHNW bei den Studierenden aus den eigenen Kantonen 

erste Wahl ist, wurde in der IPK-Sitzung vom 4. Dezember 2023 vorgeschlagen, dass die FHNW 

für alle Studierenden attraktiv sein sollte. Der Regierungsausschuss ist diesem Anliegen nach-

gekommen, indem das Unterziel 3.1.2. ergänzt wurde: «Das Studium ist praxisorientiert, be-

rufsqualifizierend, forschungsgestützt und für Studierende attraktiv.» Den Trägerkantonen ist es 

ein wichtiges Anliegen, dass die Praxisorientierung des Studiums auch durch die Praxisnähe 

der Dozierenden gestärkt wird. Entsprechend wurde dieses Unterziel durch einen weiteren In-

dikator ergänzt: «Der Praxisbezug ist ein wichtiges profilbildendes Kriterium von Fachhochschu-

len und pädagogischen Hochschulen. Die FHNW ist bestrebt, dass mindestens 75 Prozent der 

Dozierenden mit FH-Gesamtauftrag1 über ein Minimum von fünf Jahren praktischer Unterrichts- 

bzw. Berufserfahrung verfügen.» Dieser Indikator wurde wie folgt kommentiert: «Die FHNW be-

richtet zum Indikator Praxisnähe Dozierende im Rahmen der jährlichen Berichterstattung.» Zu 

diesem Zweck wird die FHNW ab 2025 berichten, wie viele der neu eintretenden Dozierenden 

diese Vorgabe erfüllen.  

 Effizienz und Wirtschaftlichkeit (3.1.5): Mit den Effizienz- und Wirtschaftlichkeitszielen im ge-

samten vierfachen Leistungsauftrag werden tiefe Kosten in der Ausbildung sowie ein hoher 

Selbstfinanzierungsgrad in der Forschung, der Weiterbildung und den Dienstleistungen ange-

strebt. 

In der Leistungsauftragsperiode 2021–2024 hat der Regierungsausschuss ein neues Verfahren zur 

Festlegung des Sollwerts definiert und in den Kommentar aufgenommen: «Der Sollwert der Durch-

schnittskosten auf Stufe FHNW wird auf der Basis des Mittelwerts der letzten vier Jahre festgelegt». 

Für die aktuelle Berechnung sind dies die Jahre 2019–2022. Für das Jahr 2023 liegen noch keine 

gesamtschweizerischen Zahlen vor. Unter Berücksichtigung der seit 2022 aufgelaufenen Teuerung 

wird die Teuerung der Jahre 2023 und 2024 zum Mittelwert addiert (total 29’450 Franken). Aufgrund 

der auch in Zukunft zu erwartenden Teuerung werden zudem die gewichteten durchschnittlichen 

Ausbildungskosten neu indexiert. 

Forschung, Weiterbildung und Dienstleitung 

Die Ziele und Unterziele der Bereiche Forschung (3.2), Weiterbildung (3.3) und Dienstleitung (3.4) 

haben sich bewährt. Insbesondere bleiben die Kostendeckungsgrade weiterhin bestehen (For-

schung (3.3.3): 75 % der direkten Kosten, Weiterbildung (3.3.3) und Dienstleistung 3.4.2): 125 % 

der direkten Kosten). Lediglich das Ziel zur Innovationskraft (3.2) wurde durch das neue Unterziel 

«internationale Kooperationen» ergänzt. 

                                                
1 Die Dozierenden mit FH-Gesamtauftrag sind im Bereich der Ausbildung, sowie in einem weiteren Bereich des Leis-
tungsauftrages der FHNW tätig, also in Weiterbildung, anwendungsorientierter Forschung & Entwicklung oder Dienstleis-
tungen für Dritte und erfüllen im Rahmen des Leistungsauftrages weitere Aufgaben im Interesse der Fachhochschule. 
Dozierende mit FH-Gesamtauftrag erfüllen die Anforderungen an den Titel Professorin/Professor FHNW und sind in der 
Lage, das Fachgebiet und dessen Forschungsergebnissen in einschlägigen Gremien sowie in der Öffentlichkeit umfas-
send zu präsentieren und zu repräsentieren. Sie haben eine unbefristete Anstellung an der FHNW mit einem Pensum 
von mindestens 50 %. 
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Immobilien 

Das neue Ziel 3.6 für den Bereich Immobilien im Leistungsauftrag 2025–2028 sieht vor, dass die 

FHNW die wirtschaftlich und konzeptionell optimale Unterbringung ihrer Hochschulen anstrebt. Das 

bisher eher operative Ziel ist neu als konkretes Unterziel festgelegt (3.6.1): «Die FHNW führt die 

von ihr gemieteten Immobilien nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen.» 

7.4 Besondere Vorgaben für die Pädagogik 

Angebot 

Gemäss § 6 Abs. 2 lit. f des Staatsvertrags enthält der Leistungsauftrag der FHNW allfällige beson-

dere kantonale Vorgaben für den Fachbereich Pädagogik (PH FHNW). 

Bei den Sondervorgaben zum Angebot der PH FHNW standen im Leistungsauftrag 2021–2024 die 

Wiederaufnahme des Quereinsteiger-Programms, die Stärkung der informatischen Bildung von 

Lehrpersonen sowie die Verknüpfung von Theorie und Praxis und die berufspraktische Ausbildung 

in Zusammenarbeit mit dem Bildungsraum NWCH im Fokus. 

Die Sondervorgaben zum Angebot im Leistungsauftrag 2025–2028 sehen vor, dass die Studieren-

den optimal auf den Berufseinstieg vorbereitet werden und die PH FHNW den Bildungsraum Nord-

westschweiz bei seinen Massnahmen gegen den Lehrpersonenmangel unterstützt, das Angebot in 

Sonderpädagogik optimiert und eine Liberalisierung der Zulassungsbestimmungen prüft (mit Be-

rufsmatur an die PH FHNW): 

 Optimale Vorbereitung auf Berufseinstieg (4.1.1): Bereits im Leistungsauftrag 2021–2024 wurde 

die Verknüpfung von Theorie und Praxis sowie die berufspraktische Ausbildung in enger Zu-

sammenarbeit mit dem Bildungsraum NWCH als Ziel aufgenommen. Im neuen Leistungsauftrag 

wurde das Ziel wie folgt präzisiert: Die PH FHNW bereitet ihre Studierenden durch die Verknüp-

fung von Theorie und Praxis und einer auf die Berufspraxis orientierten Ausbildung optimal auf 

den Berufseinstieg vor. Die berufspraktische Ausbildung betreibt sie weiterhin in enger Zusam-

menarbeit mit den öffentlichen Schulen des Bildungsraums NWCH. Für die Erreichung dieses 

Ziels wird ein neuer Indikator eingeführt. Die PH FHNW strebt mit geeigneten Massnahmen an, 

dass die subjektive Beurteilung der Ausbildung durch ihre Absolventinnen und Absolventen im 

Hinblick auf die Berufstätigkeit dem gesamtschweizerischen Durchschnitt entspricht. Der Kom-

mentar ergänzt, dass die entsprechenden Daten alle zwei Jahre durch das Bundesamt für Sta-

tistik bei den PH-Absolventinnen und Absolventen im Rahmen der Absolventenstudien Hoch-

schulen erhoben werden. Die FHNW berichtet weiterhin über die Verknüpfung von Theorie und 

Praxis in Lehre und Forschung und über die Zusammenarbeit mit den öffentlichen Schulen des 

Bildungsraums Nordwestschweiz. 

 Massnahmen gegen den Lehrpersonenmangel im Bildungsraum NWCH (4.1.2): Die PH FHNW 

unterstützt den Bildungsraum NWCH bei folgenden Massnahmen gegen den Lehrpersonen-

mangel: 1. Weiterführung der Studienvariante Quereinstieg mit begleitetem Berufseinstieg; 2. 

Weiterentwicklung der Studienvariante Bachelor/Master Plus mit begleitetem Berufseinstieg 

(nach zwei Jahren folgt Evaluation als Grundlage für Weiterführungsentscheid); 3. Entwicklung 

von Angeboten zusammen mit den Trägerkantonen, die angehende Lehrpersonen zum nach-

haltigen Verbleib im Beruf motivieren; 4. Sur-Dossier-Aufnahmen ermöglichen in bestehende 

Studiengänge die Nachqualifizierung von unqualifizierten oder teilqualifizierten arbeitstätigen 

Lehrpersonen; 5. Weiterführung der bestehenden Möglichkeiten der Qualifizierung von Sek II-

Lehrpersonen für die Sek I-Stufe (Doppeldiplom oder Stufenerweiterung). 

 Optimierung des Angebots in Sonderpädagogik (4.1.3): Die PH FHNW prüft auf der Kindergar-

ten-/Unterstufe und Primarstufe Studienganginhalte, welche sich mit Verhaltensauffälligkeiten 
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und Unterrichtsstörungen sowie der entsprechenden Rolle der Lehrperson befassen. Sie führt 

mit dem Bildungsraum NWCH einen regelmässigen Austausch über die qualitative Umsetzung. 

Die PH FHNW optimiert zudem das Angebot in Sonderpädagogik im Bachelorstudiengang Sek I 

durch die Schaffung von Wahlmöglichkeiten zur Vertiefung der Kompetenzen in Sonderpäda-

gogik und im Masterstudiengang durch die Reduktion des Studienumfangs von 100 auf 90 

ECTS, um die Attraktivität des Studiengangs zu erhöhen. 

 Prüfung einer Liberalisierung der Zulassungsbestimmungen (4.1.4): Die Trägerkantone prüfen 

in der Leistungsauftragsperiode 2025–2028 gemeinsam mit der PH FHNW, ob und unter wel-

chen Bedingungen eine Liberalisierung der Zulassungsbestimmungen, namentlich der Zugang 

mit einer Berufsmaturität an die PH FHNW, möglich ist. 

Steuerungsinstrumente 

Im Gegensatz zu den Vorgaben der anderen Fachbereiche gibt es bei den pädagogischen Hoch-

schulen der Schweiz noch keine offizielle Standardkostenvorgabe für die Ausbildung. Deshalb 

wurde bis anhin der gesamtschweizerische Kostendurchschnitt der pädagogischen Hochschulen 

als Sollwert (bzw. Indikator) herangezogen. Mit dem Ziel, die Transparenz und die Vergleichbarkeit 

zu stärken, haben sich der Regierungsausschuss und die FHNW verständigt, dass der Sollwert der 

Ausbildungskosten der PH FHNW ab Leistungsauftrag 2021–2024 analog zu den anderen Fach-

bereichen festgelegt wird. 

Für den Leistungsauftrag 2025–2028 wurde zum Ziel «Die Ausbildung ist effizient und wirtschaft-

lich» (4.2.1) der Sollwert wie folgt festgelegt: «Die gewichteten Durchschnittskosten der Ausbildung 

liegen auf Stufe FHNW (inkl. PH) unter 29’450 Franken pro Vollzeitäquivalent». Das Ziel «Die Wei-

terbildungs- sowie Beratungs- und Dienstleistungsangebote an der PH FHNW sind effizient und 

wirtschaftlich» (4.2.2) wurde wie folgt definiert: «Kostendeckungsgrad: Im Durchschnitt über die 

gesamte Leistungsperiode deckt die PH ihre Kosten zu 100 % auf Stufe DB 3 inkl. Anteil an Infra-

strukturkosten.» In den Kommentaren werden die entsprechenden Berechnungsgrundlagen erläu-

tert. 

7.5 Finanzierungsgrundsätze 

Analog zum Leistungsauftrag 2021–2024 enthält das Finanzierungskapitel des Leistungsauftrages 

2025–2028 die Finanzierungsgrundsätze für den allgemeinen und den Infrastrukturbereich. Mit den 

allgemeinen Finanzierungsgrundsätzen wird der Rahmen definiert, innerhalb dessen die Trägerbei-

träge gemäss Staatsvertrag gesprochen werden. Zudem wird festgehalten, unter welchen Bedin-

gungen über den Globalbeitrag hinausgehende Mittel beantragt werden können beziehungsweise 

an die Träger zurückgeführt werden müssen. Die Finanzierungsgrundsätze im Infrastrukturbereich 

werden in Kapitel 8 (Infrastruktur) erläutert. 

Umgang mit der Teuerung 

Mit dem vorliegenden Geschäft beantragen die Trägerregierungen ihren Parlamenten einen Kredit 

mit einer Laufzeit von vier Jahren, der die Finanzierung der FHNW bis Ende 2028 sicherstellt. Rund 

75 % des FHNW-Aufwands entfallen auf den Personalaufwand, was zur Folge hat, dass ein von 

den Trägerkantonen nicht vorgesehener Teuerungsausgleich von jährlich 1 % in den Jahren 2025–

2028 zu einem kumulierten ungedeckten Mehraufwand in zweistelliger Millionenhöhe führen würde. 

Um dieses Risiko abzufedern, reicht die Eigenkapitaldecke der FHNW mit einem auf Ende 2024 

budgetierten Bestand von 7,4 Mio. Franken nicht aus.  

Die Regierungen haben darauf verzichtet, mit der Verabschiedung des Leistungsauftrags 2025–

2028 bereits eine verbindliche mehrjährige Teuerungsannahme bis Ende 2028 zu treffen. Stattdes-

sen haben sie sich, gestützt auf die Ergebnisse einer vierkantonalen Arbeitsgruppe mit Vertretern 
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der Bildungs- und Finanzdepartemente auf folgende Teuerungsregelung geeinigt: Auf dem Lohn-

aufwand der FHNW (Bruttolöhne inkl. Arbeitgeberbeiträge) wird jährlich ein Teuerungsausgleich 

von 50 % gewährt. Der Teuerungsausgleich richtet sich nach dem Landesindex der Konsumenten-

preise, wie dies analog bei Verpflichtungskrediten z.B. im Bau- oder Verkehrsbereich und in einzel-

nen Kantonen auch bei Staatsbeiträgen der Fall ist. Als Basis dienen die per Ende Februar vorlie-

genden und von der Revisionsstelle bestätigten Ist-Kosten des Vorjahres.  

Diese Regelung hat zwei Einschränkungen: Erstens übernehmen die Träger nur 50 % der Teue-

rung und zweitens beschränkt sie sich auf den Lohnaufwand. Die 50 % entsprechen dem langjäh-

rigen Selbstfinanzierungsgrad der FHNW und berücksichtigen, dass die FHNW in allen vier Leis-

tungsauftragsbereichen Preisanpassungen vornehmen kann und dass auch die Bundessubventio-

nen und die FHV-Beiträge eine Teuerungsanpassung (in der Regel zumindest teilweise) enthalten. 

Die nach Abzug der Lohnkosten verbleibenden 25 % des Aufwands sind zwar ebenfalls substanzi-

ell, aber die Entwicklung der Sachkosten ist nicht ausschliesslich von der Teuerung abhängig. 

Die Regelung ist zudem zeitlich begrenzt. Sie gilt für die Leistungsauftragsperiode 2025–2028 und 

wird erstmals zu Beginn des Jahres 2025 und letztmals zu Beginn des Jahres 2028 angewandt. 

Über eine allfällige Fortsetzung ist im Rahmen der Beschlussfassungen zum Leistungsauftrag 

2029–2032 zu entscheiden. 

Angesichts der anstehenden inhaltlichen Entwicklungsschritte, der vierjährigen Laufzeit des Leis-

tungsauftrags und der aktuell unsicheren gesamtwirtschaftlichen Lage erachten die vier Regierun-

gen als angezeigt, dass die Trägerkantone dieses Kostenrisiko nicht alleine auf die FHNW abwäl-

zen. Zudem würde – wie bereits erwähnt – das Eigenkapital der FHNW mit einem auf Ende 2024 

budgetierten Bestand von 7,4 Mio. Franken nicht ausreichen, um eine hohe Teuerung abzufedern. 

Aus Sicht der Regierungen handelt es sich um eine transparente und einfache Umsetzung eines 

aus dem öffentlichen Kreditrecht bekannten und bewährten Instruments. 

7.6 Berichterstattung und Schlussbestimmungen 

Die inhaltlichen Vorgaben der Kapitel Berichterstattung und Schlussbestimmung bewähren sich 

weiterhin. Sie wurden lediglich redaktionell angepasst. 

8. Trägerbeiträge für die Periode 2025–2028 

8.1 Finanzierung der FHNW durch die Trägerkantone (Verteilschlüssel) 

Die Finanzierungsbeiträge der vier Trägerkantone richten sich nach dem in § 26 des Staatsvertrags 

festgelegten Verteilschlüssel. Dieser berücksichtigt zu 80 % die Herkunft der Studierenden aus den 

Trägerkantonen und zu 20 % die Entwicklung am jeweiligen Standort. Der Verteilschlüssel wird 

jeweils pro Leistungsauftragsperiode neu berechnet, indem auf die Werte der drei vorangegange-

nen Jahre abgestellt wird, die dem Berechnungsjahr vorausgehen. Diese staatsvertraglich veran-

kerte Dreijahresregelung leitet sich aus der früheren dreijährigen Dauer der FHNW-Leistungsauf-

träge von 2006 bis 2020 ab. 

Im Vergleich zur laufenden Leistungsauftragsperiode weist der Verteilschlüssel 2025–2028 zum 

Teil deutliche Rückgänge der Finanzierungsanteile der Kantone Aargau (-2.18 Prozentpunkte) und 

Solothurn (-0,54 Prozentpunkte) auf, während umgekehrt die Anteile der Kantone Basel-Landschaft 

(+1,06 Prozentpunkte) und Basel-Stadt (+1,66 Prozentpunkte) stark zunehmen. Diese Entwicklun-

gen hängen insbesondere mit der unterschiedlichen Entwicklung der FHNW-Standorte südlich des 

Juras und der Abwanderung von Aargauer und Solothurner Studierenden an umliegende Hoch-

schulen zusammen. Es ist davon auszugehen, dass die Kantone Aargau und Solothurn aufgrund 
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der im vorliegenden Leistungsauftrag vorgesehenen Investitionen (Gründung der Hochschule für 

Informatik, Erweiterung um den Bereich Umwelt, Stärkung der Hochschule für Wirtschaft) ab dem 

Leistungsauftrag 2029–2032 wieder einen höheren Anteil am Verteilschlüssel leisten werden, was 

zu einer Entlastung der Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt führen würde.  

Tabelle 3: Anteile der FHNW-Trägerkantone am vierkantonalen Verteilschlüssel in den sieben Leistungsauftragsperioden seit 

2006 

 2006–2008 2009–2011 2012–2014 2015–2017 2018–2020 2021–2024 2025–2028 

AG 38,40 % 40,52 % 38,42 % 35,86 % 35,57 % 35,94 % 33,76 % 

BL 27,68 % 27,11 % 27,66 % 28,25 % 28,46 % 28,89 % 29,95 % 

BS 18,73 % 17,69 % 18,69 % 19,35 % 19,34 % 18,91 % 20,57 % 

SO 15,19 % 14,68 % 15,23 %  16,54 % 16,63 % 16,26 % 15,72 % 

 

8.2 Herleitung Globalbeitrag und Finanzierungsanteile der Kantone 2025–2028 

Gemäss Verhandlungsergebnis (vgl. Tabelle 2 in Kapitel 6) anerkennen die Trägerregierungen ei-

nen Finanzierungsbedarf von 1’002,2 Mio. Franken. Für die Leistungsauftragsperiode 2025–2028 

reduzieren die Träger den anerkannten Bedarf um 7,2 Mio. Franken. Auch in den vergangenen 

beiden Leistungsauftragsperioden wurde zwischen anerkanntem Bedarf und Globalbeitrag unter-

schieden.  

Der Betrag von 995 Mio. Franken entspricht dem maximalen Kostendach, welches die Regierungen 

der Kantone Basel-Landschaft und Solothurn für die Verhandlungen beschlossen hatten. Der Glo-

balbeitrag von 995 Mio. Franken (ohne Teuerung) führt demnach zu folgenden, in Tabelle 4 darge-

stellten Trägerbeiträgen. Um möglichen Ungleichverteilungen durch Rundungsdifferenzen vorzu-

beugen, wurde vereinbart, dass die Anteile der Trägerkantone ungerundet berechnet und deklariert 

werden.  

Finanzierungsanteile 2025–2028 der Trägerkantone am Globalbeitrag 

Tabelle 4: Trägerbeiträge für die Periode 2025–2028, in Franken 

 2025 2026 2027 2028 
Total 2025–

2028 
Schlüssel 

AG  82'824'410   83'475'118   84'673'484   84'935'388   335'908'400  33,76 %  

BL  73'479'675   74'056'966   75'120'125   75'352'480   298'009'246  29,95 %  

BS  50'471'048   50'867'572   51'597'825   51'757'423   204'693'868  20,57 %  

SO  38'560'465   38'863'414   39'421'336   39'543'271   156'388'486  15,72 %  

Total  245'335'598   247'263'070   250'812'770   251'588'562  995'000’000  
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Im Vergleich zu der Vorgängerperiode entwickeln sich die Kantonsbeiträge (ohne Teuerung) wie in 

den folgenden beiden Tabellen dargestellt: 

Tabelle 5: Trägerbeiträge pro Jahr 2025–2028 im Vergleich zur aktuellen Leistungsauftragsperiode 2021–2024, in Franken 

 
2021–2024 

(jährlich) 
2025 2026 2027 2028 

AG 84'243'000  82'824'410   83'475'118   84'673'484   84'935'388  

BL 67'703'000  73'479'675  74'056'966  75'120'125  75'352'480 

BS 44'315'000  50'471'048   50'867'572   51'597'825   51'757'423  

SO 38'114'000  38'560'465  38'863'414  39'421'336  39'543'271 

Total 234'375'000  245'335'598   247'263'070   250'812'770   251'588'563  

 

 
Tabelle 6: Trägerbeiträge der Leistungsauftragsperiode 2025–2028 im Vergleich zur Periode 2021–2024, in Franken 

 Total 2021–2024 Total 2025–2028 Veränderung in % 

AG 336'972'000 335'908'400 -0,3 % 

BL 270'812'000  298'009'246 +10,0 % 

BS 177'260'000 204'693'868 +15,5 % 

SO 152'456'000 156'388'486 +2,6 % 

Total 937'500'000 995'000’000 +6,1 % 

 

Umgang mit der Teuerung in der LAP 2025–2028 

Wie in Kapitel 7.5 ausgeführt, soll auf dem Lohnaufwand der FHNW (Bruttolöhne inkl. Arbeitgeber-

beiträge) jährlich ein Teuerungsausgleich von 50 % gewährt werden. In der folgenden Tabelle wird 

zu Illustrationszwecken simuliert, welche Auswirkungen ein solcher Teuerungsausgleich auf die 

Trägerbeiträge hätte. Für diese Simulation sind zwei Annahmen nötig: Einerseits eine Annahme 

zum Personalaufwand und dessen Entwicklung, andererseits eine Annahme zur Teuerung. 

Als Basis für den Personalaufwand werden die jeweils per Ende Februar vorliegenden und von der 

Revisionsstelle bestätigten Ist-Kosten des Vorjahres dienen. In der untenstehenden Tabelle ist als 

Annahme der (teuerungsbereinigte) Personalaufwand gemäss Budget bzw. Planerfolgsrechnung 

eingetragen. Abgebildet ist also der voraussichtliche Personalaufwand gemäss heutigem Planungs-

stand ohne Stellenwachstum. Der Teuerungsausgleich wird sich nach dem Landesindex der Kon-

sumentenpreise richten (Veränderung September des Vorvorjahres gegenüber September des 

Vorjahres). In der untenstehenden Tabelle wird beispielhaft mit einer Teuerungsannahme von 1 % 

pro Jahr gerechnet. 

In diesem Szenario gewärtigte die FHNW über die gesamte Leistungsauftragsperiode teuerungs-

bedingte Mehrkosten von rund 39,2 Mio. Franken. Der Globalbeitrag der Trägerkantone wird ent-

sprechend den teuerungsbedingten Mehrkosten jährlich angepasst. Über die vier Jahre 2025–2028 

würden die Träger die Hälfte davon, rund 19,6 Mio. Franken übernehmen. 
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Tabelle 7: Schematische Berechnung der Teuerungsanpassungen (Annahme Personalaufwand, Teuerungsannahme), in Fran-

ken 

 2025 2026 2027 2028 Total 2025–2028 

Personalaufwand 

des Vorjahres 
388'521'000 392'406'210 396'330'272 400'293'575 

 

Teuerungsannahme 1 %  1 % 1 %  1 %  

jährliches  

Teuerungsvolumen 
3'885'210 3'924'062 3'963'303 4'002'936  

kumulierte  

Teuerungskosten  
3'885'210 7'809'272 11'772'575 15'775'511 39'242'567 

Trägeranteil (50 %) 1'942'605 3'904'636 5'886'287 7'887'755 19'621'284 

 

Der Teuerungsausgleich der Träger (50 % des Teuerungsvolumens) wird entsprechend dem Ver-

teilschlüssel auf die Kantone umgelegt. Die effektiven Trägerbeiträge aus Tabelle 5 werden also 

zu- bzw. abzüglich der kantonalen Anteile am Teuerungsausgleich angepasst. Im Rechenbeispiel 

(Annahme Personalaufwand und Teuerungsannahme von 1 % pro Jahr) führt dies zu folgenden 

Jahrestranchen: 

Tabelle 8: Schematische Berechnung der Teuerungsanpassung der Trägerbeiträge (Annahme Personalaufwand, Teuerungsan-

nahme), in Franken  

 2025 2026 2027 2028 

AG 

82'824'410 

+ 655'816 

83'480'227 

83'475'118 

+ 1'318'191 

84'793'309 

84'673'484 

+ 1'987'189 

86'660'673 

84'935'388 

+ 2'662'878 

87'598'266 

BL 

 73'479'675 

+ 581'823 

74'061'498 

 74'056'966 

+ 1'169'465 

75'226'431 

 75'120'125 

+ 1'762'983 

76'883'108 

 75'352'480 

+ 2'362'436 

77'714'916 

BS 

50'471'048 

+ 399'638 

50'870'685 

50'867'572 

+ 803'271 

51'670'843 

51'597'825 

+ 1'210'942 

52'808'767 

51'757'423 

+ 1'622'689 

53'380'112 

SO 

 38'560'465 

+ 305'328 

38'865'793 

 38'863'414  

+ 613'709 

39'477'123 

 39'421'336 

+ 925'173 

40'346'510 

 39'543'271 

+ 1'239'753 

40'783'024 

Total 

245'335'598 

+ 1'942'605 

247'278'203 

247'263'070 

+ 3'904'636 

251'167'706 

250'812'770 

+ 5'886'287 

256'699'057 

251'588'562 

+ 7'887'755 

259'476'317 

 

9. Infrastruktur 

9.1 Stand der Campus-Neubauprojekte 

Die FHNW hat attraktive, bahnhofsnahe Neubauten in Olten und Brugg-Windisch (2013), Basel 

(2014) sowie Muttenz (2018) bezogen. Diese Gebäude sind speziell auf die Bedürfnisse der Hoch-

schule ausgerichtet und unterstützen die Erfüllung ihres vielseitigen Leistungsauftrags. 
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In Planung befindet sich ein Neubau für die Hochschule für Wirtschaft der FHNW (HSW) auf dem 

baselstädtischen Dreispitzareal. Die HSW erhält auf dem Dreispitzareal auf baselstädtischem Bo-

den einen eigens von Basel-Stadt für die FHNW erstellten, verkehrstechnisch sehr gut erschlosse-

nen Neubau. Dieser orientiert sich bezüglich Betrieb, Qualität, Materialien und Kennzahlen am Neu-

bau der FHNW in Olten. Im Gegensatz zu den Räumlichkeiten im jetzigen Peter Merian-Gebäude 

ist der HSW-Neubau auf dem Dreispitz als Campus konzipiert und deckt damit alle Bedürfnisse 

eines Hochschulbetriebes ab. Er bietet Platz für 1’200 Studierende, was nicht nur das von der 

FHNW angestrebte moderate Wachstum der Wirtschaftshochschule unterstützt, sondern vor allem 

eine angemessenere Unterbringung des aktuellen Studierendenbestandes ermöglicht. Es ist ge-

plant, dass der Neubau auch den Zweitstandort der neuen Hochschule für Informatik aufnehmen 

wird. Die ursprünglichen Zeitvorgaben für die Realisierung des Neubaus mussten aufgrund von 

Einsprachen und Rekursen gegen den Bauentscheid angepasst werden. Der Baustart erfolgt nach 

mehrjährigen Verzögerungen auf Sommer 2024, der Bezug findet gemäss aktueller Planung auf 

das Herbstsemester 2026 oder auf das Frühjahrssemester 2027 statt. 

Die Umsetzung des Leistungsauftrags 2025–2028 und die damit verbundenen vorgängigen Regie-

rungsbeschlüsse zu dessen Eckwerten haben auch Auswirkungen auf die Infrastruktur der FHNW. 

Die Erweiterung der Hochschule für Technik zur Hochschule für Technik und Umwelt FHNW als 

wesentlicher Bestandteil des Leistungsauftrags 2025–2028 macht eine zusätzliche Investition in die 

bestehende Infrastruktur in Brugg-Windisch notwendig. Insbesondere ist der Bedarf an zusätzlichen 

Laborflächen und Einrichtungen offensichtlich. Dieser Bedarf entsteht durch die Planung neuer In-

stitute, wie beispielsweise für Recycling/Kreislaufwirtschaft, erneuerbare Energie und Energiespei-

cherung, die alle im Rahmen des vierfachen Leistungsauftrags der FHNW tätig sein würden. Diese 

neuen Institute benötigen speziell angepasste Laborräume für Forschungszwecke. Die aktuellen 

Laborräumlichkeiten der Hochschule für Technik FHNW sind vollständig ausgelastet und bieten 

keinen Spielraum für zusätzliche Flächen oder Labore. Es fehlt zudem an Schauflächen, um For-

schungsergebnisse einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Zusätzlich zeichnet sich in der 

Lehre ein Trend zu projektbasiertem Unterricht ab, der eine angemessene und spezifisch ausge-

stattete Laborinfrastruktur in einer technischen Hochschule voraussetzt. Die Aufnahme der Pla-

nungsarbeiten ist mit dem Beginn des Leistungsauftrags 2025–2028 geplant. Die Fertigstellung und 

Inbetriebnahme des neuen Labors ist für den Zeitraum des Leistungsauftrags 2029–2032 vorgese-

hen, wodurch der Leistungsauftrag und der Globalbeitrag für 2025–2028 hiervon unberührt bleiben. 

Wie im Abschnitt zu den Entwicklungsschwerpunkten dargelegt, wird beim Erweiterungsbau Olten 

mit einer Plan- und Bauzeit von sechs Jahren gerechnet, weshalb davon ausgegangen wird, dass 

Leistungsauftrag und Globalbeitrag 2025–2028 nicht tangiert sind. Der Kanton Solothurn und die 

FHNW prüfen zudem, ob eine Verschiebung nach Olten in ein Provisorium bereits vor Fertigstellung 

des Neubaus, das heisst in der Leistungsauftragsperiode 2025–2028, möglich ist. Die vorzeitige 

Verschiebung wird nur unter der Bedingung von Kosteneinsparungen realisiert. 

9.2 Berechnung der Mietzinse 

Die Mietzinse der an die FHNW vermieteten, im Eigentum der Kantone stehenden Räumlichkeiten 

werden gemäss den von den vier Trägerkantonen beschlossenen Vermietungsrichtlinien vom 

9. November 2011 berechnet (aktualisiert am 26. Juni 2017). Der Mietzins richtet sich dabei nach 

dem Refinanzierungssatz der Kantone bei der Schweizerischen Nationalbank und wird jährlich an-

gepasst. 
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9.3 Finanzierungsgrundsätze im Infrastrukturbereich 

Im Hinblick auf den in die Leistungsauftragsperiode 2025–2028 fallenden Bezug des Neubaus der 

Hochschule für Wirtschaft in Basel ist die FHNW im Infrastrukturbereich mit exogenen, nicht beein-

flussbaren Faktoren konfrontiert, die eine erhebliche finanzielle Wirkung auf ihr Globalbudget ent-

falten können. So könnten die Mietsubventionen des Bundes höher oder tiefer ausfallen als heute 

budgetiert. Nach dem Dafürhalten der Regierungen sind bei einem solchen Szenario die Gelder 

einer zweckbestimmten Immobilienreserve zuzuführen beziehungsweise als Forderung gegenüber 

den Trägern anzuerkennen. Diese Finanzierungsgrundsätze haben die Regierungen bereits nach 

den ersten Campus-Projekten mit dem Leistungsauftrag 2012–2014 beschlossen; die Grundsätze 

lehnen sich an das bei der Fusion 2006 gewählte Verfahren bezüglich Rückstellungen und mögli-

cher Gewährleistungen an und sind im Leistungsauftrag festgehalten.  

Mit dem Bezug der bisherigen Campus-Neubauten in Olten, Brugg-Windisch und Basel-Stadt Drei-

spitz hat die FHNW in den vergangenen Jahren – nach Vorliegen der Subventionsabrechnungen 

des Bundes – insgesamt 11,017 Mio. Franken nicht verwendeter Infrastrukturgelder an die Träger-

kantone zurücküberwiesen. Die Umsetzung der spezifischen Finanzierungsgrundsätze gemäss 

§ 5.2 des Leistungsauftrags wird dabei von den kantonalen Finanzkontrollen begleitet und über-

prüft. 

10. Mitwirkung der Interparlamentarischen Kommission IPK FHNW 

10.1 Rolle der IPK FHNW im Verhandlungsprozess 

Der zwanzigköpfigen, aus Mitgliedern der vier Kantonsparlamente zusammengesetzten Interparla-

mentarischen Kommission IPK FHNW kommt im Verhandlungsprozess eine besondere Rolle zu. 

Gemäss § 16 des Staatsvertrags berät die IPK FHNW die Geschäfte zuhanden der in den Kantonen 

zuständigen parlamentarischen Kommissionen vor und übt eine gemeinsame Oberaufsichtsfunk-

tion aus. Der Einbezug der IPK FHNW im Verhandlungsprozess setzt mit der Information über die 

Eckwerte ein (März 2023) und endet mit der Beratung von Leistungsauftrag und Begleitbericht zu-

handen Parlamente (Juni 2024). Sie begleitet damit sowohl die Verhandlungsvorbereitungen wie 

auch die Aushandlungsphase vor der abschliessenden Beschlussfassung von Leistungsauftrag 

und Begleitbericht durch die Regierungen. 

10.2 Mitbericht der IPK FHNW 

An ihrer Sitzung vom 6. März 2023 hat die IPK die Eckwerte zum neuen Leistungsauftrag 2025–

2028 diskutiert und namentlich die von den Trägern zusammen mit der FHNW geplanten Entwick-

lungsvorhaben bei der Hochschule für Wirtschaft, der Hochschule für Technik und in der Informatik 

als positiv gewürdigt. 

In einem zweiten Schritt wurde der IPK Ende 2023 der Entwurf des Leistungsauftrages 2025–2028 

vorgelegt. Mit Schreiben vom 8. Januar 2024 hat die IPK FHNW dem Regierungsausschuss ihren 

schriftlichen, an der IPK-Sitzung vom 4. Dezember 2023 vordiskutierten Mitbericht zum Entwurf 

eingereicht. Der Mitbericht vom Januar 2024 bezieht sich alleine auf die im Leistungsauftrag fest-

gehaltenen Ziele; eine Rückmeldung auf das finanzielle Verhandlungsergebnis erfolgte erst nach 

Abschluss der Verhandlungen im Rahmen des vierkantonalen Mitberichtsverfahrens bzw. an der 

Sitzung der IPK vom 22. April 2024. Den Entwurf des Leistungsauftrags hat die IPK grundsätzlich 

positiv aufgenommen. Ihre im Mitbericht vom 8. Januar 2024 beantragten Änderungen bei den Ziel-

formulierungen wurden grossmehrheitlich aufgenommen und an der Sitzung vom 22. April 2024 

seitens Regierungsausschuss mündlich kommentiert. Der definitive Leistungsauftrag umfasst wei-

tere, an der Sondersitzung vorgebrachte Ergänzungsanträge. 
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An der Sitzung vom 22. April 2024 hat die IPK erstmals auch die finanziellen Aspekte des Leis-

tungsauftrages 2025–2028 diskutiert und in ihrem Mitbericht vom 29. April 2024 festgehalten. Die 

vom Regierungsausschuss der IPK unterbreitete damalige Fassung enthielt eine asymmetrische 

Finanzierung durch die Trägerkantone für die Jahre 2025–2028. Es war vorgesehen, dass die Kan-

tone Aargau und Basel-Stadt ihre Finanzierungsanteile am anerkannten Bedarf von 1'002,2 Mio. 

Franken ausrichten, während die Finanzierungsanteile der Kantone Basel-Landschaft und Solo-

thurn dem finanzpolitisch festgelegten Kostendach von 995 Mio. Franken entsprechen.  In der Kom-

missionsberatung zeigte sich jedoch, dass diese asymmetrische Finanzierung nicht in allen vier 

Trägerkantonen mehrheitsfähig sein dürfte. 

Eine Ablehnung des Leistungsauftrags in einem der Trägerkantone würde eine erneute Antrags-

stellung durch die vier Regierungen erfordern. Durch diese zeitliche Verzögerung wären eine aus-

reichende Trägerfinanzierung im Jahr 2025 und die ab dann beginnenden grossen Ausbauschritte 

an den FHNW-Standorten stark gefährdet, was nicht zuletzt für FHNW selbst ein erhebliches Re-

putationsrisiko darstellt. Um dieses Risiko zu minimieren, hat der Regierungsausschuss das Ergeb-

nis der IPK-Beratung sorgfältig abgewogen und entschieden, auf eine asymmetrische Finanzierung 

zu verzichten. Stattdessen sieht er, wie in Abschnitt 8.2 erläutert, eine Trägerfinanzierung vor, die 

auf dem finanzpolitisch begründeten Kostendach von 995 Mio. Franken beruht.  

11. Berichterstattung 

Die FHNW erstattet den Vertragskantonen jährlich Bericht zum Leistungsauftrag. Die Berichterstat-

tung erfolgt auf der Basis des Leistungsauftrags. Wesentliche Abweichungen zu den formulierten 

Zielen sollen dabei ausgewiesen und kommentiert werden. Trotz mehrjähriger Laufzeit wird damit 

eine laufende Aufsicht durch die Regierungen und Parlamente garantiert. Die Berichterstattung er-

folgt zeitlich so, dass sie in die ordentlichen Rechenschaftsberichte der Regierungen an die Parla-

mente einfliessen kann. 
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Leistungsauftrag 
 
 

der Regierungen der Kantone Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn 

 

an die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW 
 

für die Jahre 2025–2028 
 
 

 
Ingress 
Gemäss § 6 des Vertrags zwischen den Kantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn über die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) vom 
27. Oktober 2004 / 11. November 2004 führen die Trägerkantone die FHNW mit einem mehrjährigen Leistungsauftrag. Mit der Sicherung des finanziellen Funda-
ments über mehrere Jahre hinweg ermöglichen sie der FHNW eine längerfristige Planung, die für eine strategisch profilierte Entwicklung ihres Lehrangebots und 
ihrer Forschungsschwerpunkte unabdingbar ist.  
 
Der Leistungsauftrag 2025–2028 bildet den strategischen und finanziellen Rahmen für die siebte Leistungsperiode der FHNW.  
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1. Politische Ziele der Regierungen  

 

Allgemeiner Kommentar 

Zu den bildungspolitischen Zielen gehören der allgemeine Bildungsauftrag der Kantone (praxisorientierte Berufsausbildung auf Hochschulniveau in ausgewiese-
nen Fachbereichen), Aussagen zur Struktur der FHNW (Standorte und Schwerpunkte der Hochschulen), die Sicherung der Finanzierung (Trägerbeiträge und 
Kosteneffizienz), der Qualitätsanspruch sowie die gesellschaftliche, wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung der FHNW (vierfacher Leistungsauftrag). 

  

 Politische Ziele Kommentar 

1.1 

Die FHNW bietet eine praxisorientierte, berufsqualifizierende und forschungsgestützte Ausbildung auf 
Hochschulniveau in den Bereichen Angewandte Psychologie, Architektur, Bau und Geomatik, Design 
und Kunst, Informatik, Life Sciences, Musik, Pädagogik, Soziale Arbeit, Technik und Umwelt sowie 
Wirtschaft.  

 

1.2 

Die Bereiche werden von zehn Hochschulen geführt. Die Standorte der Hochschulen sind den Träger-
kantonen wie folgt zugeordnet:  

Hochschule für Angewandte Psychologie: Solothurn  

Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik: Basel-Landschaft 

Hochschule für Gestaltung und Kunst: Basel-Stadt 

Hochschule für Informatik: Aargau (Schwerpunkt), Basel-Stadt 

Hochschule für Life Sciences: Basel-Landschaft 

Hochschule für Musik: Basel-Stadt 

Pädagogische Hochschule: Aargau (Schwerpunkt), Basel-Landschaft, Solothurn 

Hochschule für Soziale Arbeit: Solothurn (Schwerpunkt), Basel-Landschaft 

Hochschule für Technik und Umwelt: Aargau1 

Hochschule für Wirtschaft: Solothurn (Schwerpunkt), Aargau, Basel-Stadt 

An der FHNW soll per Anfang 2025 eine zehnte 
Hochschule, die Hochschule für Informatik mit 
Hauptstandort im Kanton Aargau und einem Ne-
benstandort im Kanton Basel-Stadt, gegründet wer-
den.  

 

Die Hochschule für Technik im Kanton Aargau wird 
um den Bereich Umwelt erweitert.  

1.3 
Die FHNW erweist sich mit ihren Angeboten und Leistungen in Ausbildung, anwendungsorientierter 
Forschung und Entwicklung, Weiterbildung und Dienstleistung als wichtige Partnerin für Gesellschaft, 
Wirtschaft und Kultur. 

 

1.4 
Die FHNW positioniert sich als innovationsstarke, von hohen Qualitätsansprüchen geleitete und für 
Studierende, Dozierende wie Mitarbeitende attraktive Fachhochschule. 

 

1.5 
Für die Studierenden aus den Trägerkantonen ist die FHNW erste Wahl. Darüber hinaus ist sie auch in 
ausgewählten Bereichen für auswärtige Studierende besonders attraktiv. 

Die FHNW kommentiert im Rahmen der Berichter-
stattung die Anteile der Studierenden aus den Trä-
gerkantonen.  

1.6 
Zur Erfüllung des vorliegenden Leistungsauftrags verfügt die FHNW über angemessene, bedarfsge-
rechte Trägerbeiträge und betreibt ein qualitäts- und kostenbewusstes, auf Effizienz und Effektivität 
ausgerichtetes Management. 

 

                                                      
1 Trinationaler Studiengang in Muttenz und Optometrie in Olten. 



 3 

 Politische Ziele Kommentar 

1.7 
Der Studierendenbestand ist sowohl auf eine bestmögliche Sicherstellung des Arbeitsmarktbe-
darfs und der qualitativen Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur als auch auf 
eine optimale Auslastung der Studiengänge und der bereitgestellten Infrastruktur ausgerichtet. 

Die FHNW soll im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkei-
ten bei den Neueintritten in den Fachbereichen Technik 
und Umwelt, Life Sciences, Architektur/Bau/Geomatik, 
Wirtschaft, Pädagogik, Angewandte Psychologie, Sozi-
ale Arbeit und Informatik ein fachbereichsspezifisches 
Wachstum mit dem Markt aufweisen. In den Fachberei-
chen Gestaltung und Kunst sowie Musik sollen die Neu-
eintritte bei den bestehenden Studiengängen mit Blick 
auf den Bedarf des Arbeitsmarktes und aus Qualitäts-
gründen stabil gehalten werden. Die Beschränkungsre-
gelung schliesst einen bedarfsgerechten Ausbau des 
Studienangebots an den Kunsthochschulen nicht aus.  

1.8 
Die FHNW erfüllt ihre Aufgaben im Einklang mit einer wirtschaftlichen, sozial und ökologisch 
nachhaltigen Entwicklung. 

 

2. Entwicklungsschwerpunkte der FHNW 

 Entwicklungsschwerpunkte  Kommentar 

2.1 

Schwerpunkt der strategischen Weiterentwicklung bildet die Gründung und Etablierung der Hoch-

schule für Informatik, die Erweiterung der Hochschule für Technik um den Bereich Umwelt sowie 

die Stärkung der Hochschule für Wirtschaft.  

Die Mittel für die Umsetzung der strategischen Weiter-
entwicklung in den Jahren 2025–2028 werden auf 
11 Mio. Franken veranschlagt.  

2.2 

Mit den Eckwerten für den Leistungsauftrag 2025–2028 haben die vier Regierungen den Grund-

satzentscheid gefällt, dass die PH FHNW ihren Standort in Solothurn ab 2029 nach Olten in einen 

Erweiterungsbau verschieben soll. 

Der Kanton Solothurn und die FHNW prüfen zudem, ob eine Verschiebung nach Olten in ein Provi-

sorium bereits vor Fertigstellung des Erweiterungsbaus, das heisst in der Leistungsauftragsperi-

ode 2025–2028, möglich ist. 

Der PH-Standort Solothurn ist ungenügend ausgelastet 
und im Vergleich zu anderen Standorten der PH FHNW 
deutlich schlechter erreichbar. Mit der ab 2029 geplan-
ten Verschiebung nach Olten kann nicht nur das Poten-
tial von Solothurner PH-Studierenden besser abge-
schöpft werden, sondern es ergeben sich auch ein grös-
seres Einzugsgebiet und damit neue Akquisitionsmög-
lichkeiten. 

Die vorzeitige Verschiebung wird nur unter der Bedin-
gung von Kosteneinsparungen realisiert.  
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3. Leistungsziele der FHNW 

 Ziele Unterziele Indikatoren – Standards Kommentar 

 

Mit den Zielen werden die übergeord-
neten Zielsetzungen im vierfachen 
Leistungsauftrag sowie in der Organi-
sation und im Management der FHNW 
erfasst. Damit gibt es sechs Oberziele 
in den Kategorien Ausbildung, For-
schung und Entwicklung, Weiterbil-
dung, Dienstleistung, Organisa-
tion/Management und Immobilien.   

Mit den Unterzielen werden die abstrakt for-
mulierten Oberziele ausdifferenziert. 

Die Indikatoren und Standards 
stellen Vorgaben dar, auf welche 
Weise (quantifiziert/beschreibend) 
und in welchen Themenfeldern 
über die Ziele/Unterziele berichtet 
werden soll. Die genauere Defini-
tion der Indikatoren und Stan-
dards hat zum Ziel, die Aussage-
kraft und inhaltliche Verbindlich-
keit der Berichterstattung zu erhö-
hen. Die Anzahl der Indikato-
ren/Standards widerspiegelt dabei 
Ausmass, Ausdifferenzierung und 
Fokus der politischen Steuerung.  

Bei einzelnen Zielformulierungen wird bewusst auf eine 
Ausstattung der Indikatoren mit Standards verzichtet. Mit 
diesem Verzicht wird dem Umstand Rechnung getragen, 
dass nicht jedes qualitative Ziel eindeutig messbar ist 
bzw. nicht jedes Kriterium mit einer klaren Erfüllungser-
wartung versehen werden kann. Quantitative, klar zuge-
ordnete Standards werden deshalb vor allem dort aufge-
stellt, wo Sollwerte eindeutig bezifferbar und messbar sind 
(bspw. Durchschnittskosten der Ausbildungen). Die Leis-
tungen der FHNW erschliessen sich zudem aus der Moni-
toringtabelle, welche Teil der jährlichen Berichterstattung 
ist. 

3.1 

Die FHNW bietet eine im natio-
nalen und in einzelnen Berei-
chen auch im internationalen 
Vergleich qualitativ hochste-
hende und attraktive Ausbil-
dung an. 

1. Die FHNW führt die fähigen und 
motivierten Studierenden unabhän-
gig von Geschlecht und Herkunft 
zu einem erfolgreichen Abschluss.  

 Ausbildungserfolg: Die 
FHNW erhebt und kom-
mentiert ihre Studiener-
folgsquote.  

 

2. Das Studium ist praxisorientiert, 
berufsqualifizierend, forschungsge-
stützt und für Studierende attraktiv. 

 Praxisnähe und Berufs-
qualifikation: Die FHNW 
führt die Studierenden be-
reits während ihrer Ausbil-
dung in ihr zukünftiges Be-
rufsumfeld ein und berich-
tet über unternehmerische 
Initiativen, die aus der 
FHNW hervorgegangen 
sind.  

 Praxisnähe Dozierende: 
Der Praxisbezug ist ein 
wichtiges profilbildendes 
Kriterium von Fachhoch-
schulen und pädagogi-
schen Hochschulen. Die 
FHNW ist bestrebt, dass 
mindestens 75 Prozent 
der Dozierenden über ein 
Minimum von fünf Jahren 
praktischer Unterrichts- 
bzw. Berufserfahrung ver-
fügen.  

 

 

Die FHNW berichtet zum Indikator «Praxisnähe Do-
zierende» im Rahmen der jährlichen Berichterstat-
tung. Sie bemüht sich um gute Rahmenbedingun-
gen, damit Dozierende parallel zu ihrer Tätigkeit an 
der FHNW auch im Berufsfeld arbeiten können. 
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 Beratung und Coaching: 
Die FHNW bietet studien-
begleitende Beratungen 
und spezielle Unterstüt-
zungsangebote insbeson-
dere in der Studienein-
gangsphase sowie an der 
Schnittstelle zum Berufs-
einstieg an.  

3. Das Studienangebot entspricht 
dem Bedarf von Gesellschaft, Wirt-
schaft und Kultur. 
In einzelnen Hochschulen führt die 
FHNW Angebote mit internationa-
ler Ausrichtung. 

 Qualitätsmanagement: Die 
FHNW verfügt über eine 
effektive Befragungs- und 
Feedback-Kultur, die auch 
die Absolventen und Ab-
solventinnen sowie die 
wichtigsten abnehmenden 
Organisationen (Arbeitge-
berverbände und Schulen) 
einbezieht. 

Die Rückmeldungen sind Teil des Qualitätsmana-
gements und unterstützen den kontinuierlichen Ver-
besserungsprozess. 

4. Die Absolventinnen und Absolven-
ten der FHNW sind nachgefragte 
Fachkräfte. 

 Nachfrage: Bericht auf der 
Basis der BFS-Zahlen: 1 
Jahr und 5 Jahre nach Ab-
schluss: Ausbildungsadä-
quate Anstellung sowie 
Erwerbslosenquote ILO 
(International Labour Or-
ganization,1 Jahr nach 
Regelabschluss). 

 

5. Die Ausbildung ist effizient und 
wirtschaftlich. 

 Die gewichteten Durch-
schnittskosten der Ausbil-
dung liegen auf Stufe 
FHNW unter 29’450 Fran-
ken pro Vollzeitäquivalent 
(inkl. PH). 

Der Sollwert der Durchschnittskosten auf Stufe 
FHNW wird auf der Basis des gesamtschweizeri-
schen Mittelwerts der letzten vier Jahre festgelegt. 
Aufgrund der aktuellen Teuerung wird zudem neu 
die Indexierung der gewichteten Durchschnittskos-
ten der Ausbildung vorgenommen. 

Die Entwicklung der Durchschnittskosten auf Stufe 
der einzelnen Hochschulen wird jeweils im Bericht 
zum Leistungsauftrag ausgewiesen (Monitoring-Ta-
bellen). 
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3. Leistungsziele der FHNW 

 Ziele Unterziele Indikatoren – Standards Kommentar 

3.2 

Die FHNW erbringt von Wirt-
schaft, Gesellschaft und Kultur 
nachgefragte Forschungsleis-
tungen und verfügt über hohe 
Innovationskraft. 

1. Die FHNW betreibt anwendungs-
orientierte Forschung und Entwick-
lung im Dienst von Gesellschaft, 
Wirtschaft und Kultur. 

2. Die Forschungsresultate finden in 
der Lehre Eingang und werden der 
Fachwelt sowie einer interessierten 
Öffentlichkeit bekannt gemacht.  

3. Die Forschungs- und Entwick-
lungsprojekte erwirtschaften Dritt-
mittel und erschliessen konsequent 
vorhandene Finanzierungsquellen.  

4. Der Anteil an Forschungsleistun-
gen am Gesamtaufwand der 
FHNW bleibt stabil. Die Entwick-
lung erfolgt differenziert nach Be-
reichen. 

5. Die FHNW pflegt im Rahmen ihrer 
Forschungsprojekte Kooperationen 
mit Unternehmen, Institutionen und 
anderen Hochschulen. Die Zusam-
menarbeit wird insbesondere in-
nerhalb der FHNW selber sowie im 
Hochschulraum Nordwestschweiz 
verstärkt.  

6. Die FHNW strebt nebst der regio-
nalen und schweizweiten Zusam-
menarbeit auch internationale Ko-
operationen an, insbesondere im 
Rahmen der Programme Eras-
mus+ und Horizon im Zuge der 
schweizerischen Wiederassoziie-
rung. 

 Forschungsresultate: Im 
Rahmen der jährlichen 
Berichterstattung publiziert 
die FHNW in geeigneter 
Form ihre Forschungsre-
sultate.  

 Die Einwerbung von Dritt-
mitteln bei Innosuisse, 
beim Schweizerischen Na-
tionalfonds und bei EU-
Förderprogrammen stellt 
einen Qualitätsausweis für 
die Hochschulen der 
FHNW dar. Die FHNW be-
richtet im Rahmen ihres 
Jahresberichts über ent-
sprechende Highlights. 

 Wissenstransfer/Dialog: 
Die FHNW organisiert Ta-
gungen und Kongresse für 
die Fachwelt, für Unter-
nehmen sowie für eine in-
teressierte Öffentlichkeit.  

 Kostendeckungsgrad: Die 
Forschungs- und Entwick-
lungsprojekte (inkl. Päda-
gogische Hochschule) de-
cken ihre direkten Kosten 
zu 75 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostendeckungsgrad Leistungsauftrag 2021–2024: 
Deckung der direkten Kosten (inkl. Pädagogische 
Hochschule) zu 75 %. 
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3. Leistungsziele der FHNW 

 Ziele Unterziele Indikatoren – Standards Kommentar 

3.3 

Die FHNW unterhält ein bedarfs-
orientiertes und wissenschafts-
basiertes, resp. künstlerisch- 
ästhetisch fundiertes Weiterbil-
dungsangebot. 

1. Das Weiterbildungsangebot der 
FHNW knüpft an die inhaltlichen 
Ausrichtungen der einzelnen Hoch-
schulen an und orientiert sich an 
den professionsbezogenen Ent-
wicklungen sowie am Bedarf von 
Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur.  

2. Das Weiterbildungsangebot der 
FHNW ist praxisnah und gewährt 
den Transfer der gewonnenen Er-
kenntnisse in den beruflichen All-
tag. 

3. Die Weiterbildung ist effizient und 
wirtschaftlich. 

 Kostendeckungsgrad: Die 
Weiterbildungsangebote 
(ohne Pädagogische 
Hochschule) decken ihre 
direkten Kosten zu 125 
%. 

Ohne Pädagogische Hochschule: (vgl. 4. Sonder-
vorgaben für die Pädagogische Hochschule).  

Kostendeckungsgrad Leistungsauftrag 2021–2024: 
Direkte Kosten 125 %). 

3.4 
Die FHNW bietet Unternehmen 
und Institutionen hochwertige 
Dienstleistungen an. 

1. Das Beratungs- und Dienstleis-
tungsangebot der FHNW knüpft an 
die inhaltlichen Ausrichtungen der 
einzelnen Hochschulen an. 

2. Das Beratungs- und Dienstleis-
tungsangebot ist effizient und wirt-
schaftlich. 

 Kostendeckungsgrad: Die 
Dienstleistungs- und Be-
ratungsangebote (ohne 
Pädagogische Hoch-
schule) decken ihre direk-
ten Kosten zu 125 %. 

Ohne Pädagogische Hochschule: Die Separierung 
der PH erfolgt aus den gleichen Gründen wie bei 
der Weiterbildung. Vgl. dazu den Kommentar unter 
3.3.  

Kostendeckungsrad Leistungsauftrag 2021-2024: 
125 % direkte Kosten.  

3.5 

Die FHNW ist eine nach moder-
nen Grundsätzen geführte öf-
fentliche Institution. Ihre Füh-
rung basiert auf Transparenz 
und einer schlanken Organisa-
tion. 

1. Die FHNW unterhält eine rollende 
Entwicklungs-, Finanz- und Investi-
tionsplanung, die sowohl finanzi-
elle wie auch inhaltlich-strategi-
sche Aspekte berücksichtigt, und 
führt ein entsprechendes Control-
ling.  

 Strategische Planung: Es 
wird eine jährliche, rol-
lende interne Entwick-
lungs-, Finanz- und In-
vestitionsplanung gemäss 
Konzept für die Berichter-
stattung vom 6./7. Juni 
2023 erstellt. Jährliche 
Kennzahlen auf Ebene 
der FHNW, der Hoch-
schulen und der Leis-
tungsbereiche sind integ-
raler Bestandteil.  
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2. Die FHNW sorgt für eine zweck-
mässige Organisation ihrer inter-
nen Prozesse. 

3. Die FHNW schafft familienfreundli-
che Arbeits- und Studienbedingun-
gen und fördert die Chancengleich-
heit. 

4. Die FHNW pflegt eine partizipative, 
die Mitwirkungsrechte der Mitarbei-
tenden und Studierenden aktiv ein-
beziehende Hochschulkultur. 

 Prozessorganisation: Die 
FHNW informiert im Rah-
men der jährlichen Be-
richterstattung über ihre 
hochschulübergreifenden 
Bemühungen für IT-Si-
cherheit sowie in der Digi-
talisierung der Geschäfts-
prozesse.  

 Die FHNW führt ein 
Gleichstellungscontrolling 
durch und informiert im 
Rahmen der jährlichen 
Berichterstattung über 
den Stand der Zielerrei-
chung.  

 Diversity und Partizipa-
tion: Referenz bilden die 
im Gesamtarbeitsvertrag 
GAV sowie in den Statu-
ten der students.fhnw 
festgehaltenen Mitwir-
kungsrechte. 

 

3.6 

Die FHNW strebt die wirtschaft-
lich und konzeptionell optimale 
Unterbringung ihrer Hochschu-
len an. 

1. Die FHNW führt die von ihr gemie-
teten Immobilien nach betriebswirt-
schaftlichen Grundsätzen. 

2. Die FHNW misst ihren Flächenbe-
darf an Benchmarks.  

 Entwicklung Hauptnutz-
fläche (HNF) insgesamt.  

 Verhältnis HNF je Studie-
rende auf Stufe FHNW. 
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4. Besondere Vorgaben für die Pädagogische Hochschule  

4.1 Angebot 

 Ziele Indikatoren – Standards  Kommentar 

4.1.1 

Die PH FHNW bereitet ihre Stu-
dierenden durch die Verknüp-
fung von Theorie und Praxis 
und einer auf die Berufspraxis 
orientierten Ausbildung optimal 
auf den Berufseinstieg vor. 

Die berufspraktische Ausbil-
dung betreibt sie in enger Zu-
sammenarbeit mit den öffentli-
chen Schulen des Bildungsrau-
mes Nordwestschweiz. 

1. Die PH strebt mit geeigneten Massnahmen an, dass die subjektive Beurteilung 
der Ausbildung ihrer Absolventinnen und Absolventen im Hinblick auf die Be-
rufstätigkeit mindestens dem gesamtschweizerischen Durchschnitt entspricht. 

2. Die PH berichtet über die Verknüpfung von Theorie und Praxis und über die 
Zusammenarbeit mit den öffentlichen Schulen des Bildungsraumes Nordwest-
schweiz. 

Die Daten werden alle zwei Jahre durch 
das Bundesamt für Statistik bei den PH-
Absolventinnen und -absolventen im 
Rahmen der Absolventenstudien Hoch-
schulen erhoben. 

4.1.2 

Die PH FHNW unterstützt den 
Bildungsraum Nordwest-
schweiz bei seinen Massnah-
men gegen den Lehrpersonen-
mangel.  

1. Die PH führt die Studienvariante Quereinstieg mit begleitetem Berufseinstieg 
weiter. 

2. Die PH entwickelt den Pilot der Studienvariante Bachelor/Master Plus mit be-
gleitetem Berufseinstieg weiter. Die Studienvariante wird nach zwei Jahren von 
der PH evaluiert. Gestützt auf das Evaluationsergebnis entscheiden die Bil-
dungsdepartemente des Bildungsraums und die PH über die Weiterführung. 

3. Die PH entwickelt gemeinsam mit den Trägerkantonen Angebote, die ange-
hende Lehrpersonen zum nachhaltigen Verbleib im Beruf motivieren. 

4. Die PH ermöglicht mit individuellen Sur-Dossier-Aufnahmen in bestehende 
Studiengänge die Nachqualifizierung von nicht pädagogisch ausgebildeten ar-
beitstätigen Lehrpersonen. 

5. Die PH führt die bestehenden Möglichkeiten der Qualifizierung von Sek II-Lehr-
personen für die Sek I-Stufe (Doppeldiplom oder Stufenerweiterung) in ihrem 
Angebot weiter. 

Die PH hat in Absprache mit den Träger-
kantonen die beiden neuen, praxisver-
schränkten Studienvarianten Querein-
stieg (für berufserfahrene Personen ab 
27 Jahren) und Bachelor/Master Plus 
(mit begleitetem Berufseinstieg) entwi-
ckelt. Beide Angebote sollen den Berufs-
einstieg begleiten und die Praxisorientie-
rung der Ausbildung stärken, den Beruf 
der Lehrperson attraktiver machen und 
zu einem EDK-anerkannten Lehrdiplom 
führen. Die Studienvariante Quereinstieg 
wurde auf Herbstsemester 2021/22 ein-
geführt. Der erste studienbegleitete Ein-
ritt ins Berufsfeld bei der Studienvariante 
Bachelor/Master Plus erfolgte im Herbst 
2023/2024 (Pilotphase 2023/24–
2026/27). 

4.1.3 
Die PH FHNW optimiert das An-
gebot in Sonderpädagogik. 

1. Die PH FHNW prüft Studienganginhalte für Kindergarten-/Unterstufe und Pri-
marstufe, welche sich mit Verhaltensauffälligkeiten und Unterrichtsstörungen 
sowie der entsprechenden Rolle der Lehrperson befassen. Mit dem Bildungs-
raum Nordwestschweiz führt sie einen regelmässigen Austausch über die qua-
litative Umsetzung. 

2. Die PH schafft im Bachelorstudiengang Sek I Wahlmöglichkeiten zur Vertie-
fung der Kompetenzen in Sonderpädagogik. 

3. Der Umfang des Masterstudiengangs Sonderpädagogik wird von 110 auf 90 
ECTS reduziert, um die Attraktivität des Studiengangs zu erhöhen. 
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4.1.4 

Die Trägerkantone prüfen ge-
meinsam mit der PH FHNW eine 
Liberalisierung der Zulassungs-
bestimmungen. 

In der Leistungsauftragsperiode 2025–2028 prüfen die Trägerkantone gemeinsam 
mit der PH FHNW, ob und unter welchen Bedingungen eine Liberalisierung der Zu-
lassungsbestimmungen, namentlich der Zugang mit einer Berufsmatur und einer 
nicht pädagogisch ausgerichteten Fachmatur an die PH FHNW, möglich ist. 

 

4.2 Steuerungsinstrumente 

 Ziel Indikatoren – Standards Kommentar 

4.2.1 
Die Ausbildung an der PH ist ef-
fizient und wirtschaftlich. 

Die gewichteten Durchschnittskosten der Ausbildung liegen auf Stufe FHNW (inkl. 
PH) unter 29’450 Franken pro Vollzeitäquivalent.  

Der Sollwert der Durchschnittskosten auf 
Stufe FHNW wird auf der Basis des ge-
samtschweizerischen Mittelwerts der letz-
ten vier Jahre festgelegt. Aufgrund der ak-
tuellen Teuerung wird zudem neu die In-
dexierung der gewichteten Durchschnitts-
kosten der Ausbildung vorgenommen. 

Die Entwicklung der Durchschnittskosten 
auf Stufe der einzelnen Hochschulen 
wird jeweils im Bericht zum Leistungs-
auftrag ausgewiesen (Monitoring-Tabel-
len). 

4.2.2 

Die Weiterbildungs- sowie Bera-
tungs- und Dienstleistungsan-
gebote an der PH sind effizient 
und wirtschaftlich. 

Kostendeckungsgrad: Im Durchschnitt über die gesamte Leistungsperiode deckt die 
PH ihre Kosten zu 100 % auf Stufe DB 3 inkl. Anteil an Infrastrukturkosten.  

Kalkulationsbasis DB 3 plus Infrastruk-
turkostenanteil: Bei der PH sind die Trä-
gerkantone die Hauptabnehmer der Wei-
terbildungs- und Dienstleistungsange-
bote. Da die Träger via Globalbeitrag be-
reits Overhead- und Infrastrukturbeiträge 
leisten, sind die Weiterbildungsvereinba-
rungen zwischen den Trägern und der 
PH auf Kalkulationsbasis DB 3 (Kosten 
Institut) plus Infrastrukturkostenanteil fi-
xiert. – Bei Leistungserbringungen für 
Nicht-Trägerkantone und Drittinstitutio-
nen gelten die gleichen Bedingungen wie 
bei den anderen Hochschulen (vgl. 3.3 
und 3.4). 

Durchschnitt über die gesamte Leis-
tungsperiode: Da die Entwicklungsleis-
tungen nicht gleichmässig anfallen (Vo-
rinvestitionen – Verrechnung erst mit den 
Produkten) ist eine durchschnittliche Be-
messung anzustreben. 
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5. Finanzierung 

5.1 Allgemeine Finanzierungsgrundsätze 

1. Gemäss Staatsvertrag § 6 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a-c erhält die FHNW für eine vereinbarte Periode und für vereinbarte Leistungen einen Globalbeitrag. Gemäss § 6 Abs. 2 lit. d 
sind die jährlich von den Kantonen zu leistenden Finanzierungsbeiträge ebenfalls im Leistungsauftrag festgelegt und damit bindend. Dieser Verpflichtungscharakter des Global-
betrages gilt vom Prinzip her auch für die FHNW. So wird in § 29 Abs. 2 des Staatsvertrags festgehalten, dass die FHNW allfällige Verluste selbst tragen muss; einen Aufwand-
überschuss hat sie innerhalb von drei Jahren durch die Auflösung von Rücklagen abzutragen, welche sie gemäss § 29 Abs. 1 über Ertragsüberschüsse bildet. 

2. Über den Globalbeitrag hinausgehende Mittel kann sie nur dann beantragen (Staatsvertrag § 27 Abs. 3), wenn eine nicht planbare, ausserordentliche Situation vorliegt. Als 
ausserordentliche Faktoren gelten beispielsweise Änderungen in der Subventionspraxis durch den Bund und Tarifsenkungen bei der Fachhochschulvereinbarung. 
 

5.2 Regelung der Teuerung  

Da die Parlamentsbeschlüsse einen Kredit mit einer Laufzeit von vier Jahren umfassen, kann eine nicht ausreichend berücksichtigte Teuerung bis zum Ende der Leistungsauftrags-
periode 2028 zu einem ungedeckten Aufwand an der FHNW führen. Gestützt auf den Beschluss der Trägerregierungen vom 25./26. April 2023 soll der Lohnaufwand an die Hälfte 
der Entwicklung des Landesindexes der Konsumentenpreise gekoppelt werden. Im Einzelnen sieht die Regelung vor:  

1. Der Teuerungsausgleich richtet sich nach dem Landesindex der Konsumentenpreise von 2020. Als Grundlage dienen die per Ende Februar verfügbaren und von der Revisions-
stelle bestätigten Ist-Kosten des Lohnaufwands der FHNW des Vorjahres. 

2. Auf dem Lohnaufwand der FHNW (Bruttolöhne inkl. Arbeitgeberbeiträge) wird jährlich ein Teuerungsausgleich von 50 % gewährt.  

Die Regelung ist befristet. Sie gilt für die Leistungsauftragsperiode 2025–2028 und wird erstmals zu Beginn des Jahres 2025 und letztmals zu Beginn des Jahres 2028 angewendet. 
Über eine allfällige Weiterführung ist im Rahmen der Beschlussfassungen über den Leistungsauftrag 2029–2032 zu entscheiden.  

 

5.3 Finanzierungsgrundsätze im Infrastrukturbereich  

Die FHNW ist auch im Infrastrukturbereich mit exogenen Faktoren konfrontiert: Eine Verschiebung eines Bezugstermins eines Campus-Neubauprojekts oder ein höherer Subven-
tionsentscheid des SBFI (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation) führen zu einem Mehr-/Minderaufwand bzw. Minder-/Mehrertrag. Mit nachfolgenden Finanzie-
rungsgrundsätzen soll eine zweckbestimmte Verwendung der für den Infrastrukturbereich vorgesehenen Geldmittel sichergestellt werden. 

1. Grundlage für die Festlegung der für den Infrastrukturbereich vorgesehenen Geldmittel sind folgende Plandaten: 

- Mietaufwand an Kantone und Drittmieten (um eine allfällige Differenz aufzuzeigen) 

- Abschreibungsaufwand 

- Veranschlagte SBFI-Subventionen an der FHNW 

- Projektaufwand (nicht aktivierbare Leistungen, wie z.B. Umzugskosten, Instandstellungskosten, eingekaufte Dienstleistungen) 

2. Sollten exogene Faktoren (namentlich Bezugsverzögerungen oder veränderte Bundessubventionen) zu einem Minderaufwand bzw. Mehrertrag für die FHNW führen, so sind 
diese transparent auszuweisen und einer zweckbestimmten Reserve zuzuführen beziehungsweise von dieser zu entnehmen. 

3. Die FHNW hat die Reserve (oder die Forderung) in ihrer Bilanz auszuweisen und über diese gegenüber den Trägerkantonen Bericht zu erstatten.  

4. Über den Saldo wird nach jeder Leistungsperiode abgerechnet. Ein allfälliger Positivsaldo fliesst an die Träger zurück, ein allfälliger Negativsaldo soll mittels Zusatzfinanzie-
rungsbeschlüssen ausgeglichen werden. 

5. Die kantonalen Finanzkontrollen prüfen im Rahmen ihrer ordentlichen Aufträge die Bildung, die Bewirtschaftung, den Bestand und die Auflösung der Reserven. 
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5.3 Trägerbeiträge an die FHNW für die Jahre 2025–2028 

Trägerbeitrag in  
Fr. je Kanton  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total 2025–2028 

Aargau 84'243'000 84'243'000 84'243‘000 84'243'000  82'824'410  83'475'118  84'673'484  84'935'388  335'908'400 

Basel-Landschaft 67'703'000 67'703'000 67'703'000 67'703'000  73'479'675  74'056'966  75'120'125  75'352'480 298'009'246 

Basel-Stadt 44'315'000 44'315'000 44'315'000 44'315'000  50'471'048  50'867'572  51'597'825  51'757'423  204'693'868 

Solothurn 38'114'000 38'114'000 38'114'000 38'114'000  38'560'465  38'863'414  39'421'336  39'543'271 156'388'486 

Trägerbeitrag Total  
pro Jahr 

 
234’375’000 

 
234’375’000 

 
234’375’000 

 
234’375’000 

 
245’335’598 

 
247’263’070 

 
250’812’770 

 
251’588’562 

 
995'000’000  

Trägerbeitrag Total 
LA-Periode 

 

937’500’000 

 

995’000’000 

 

6. Berichterstattung 

Die FHNW erstattet den Vertragskantonen auf der Basis des Leistungsauftrags und unter Berücksichtigung des Konzepts für das Reportingwesen vom Jahre Bericht. Wesentliche 
Abweichungen zu den formulierten Zielen sollen dabei ausgewiesen und kommentiert werden. Werden im Rahmen der Berichterstattung Fehlentwicklungen festgestellt, werden diese 
vom Regierungsausschuss mit dem Fachhochschulrat und dem Direktionspräsidium thematisiert und gemäss den im Staatsvertrag geregelten Zuständigkeiten Korrekturmassnah-
men eingeleitet. 

Jede Hochschule der FHNW hat im Rahmen des Jahresberichts Gelegenheit, sich und ihre Highlights vorzustellen.  

 

7. Schlussbestimmung 

Die FHNW beantragt den Kantonen bis Ende Juni 2027 den Globalbeitrag 2029–2032. Der Antrag wird von folgenden Informationen begleitet:  
- Finanzplanung für 5 Jahre 
- Strategische Ausrichtung und Entwicklungsschwerpunkte 
- Allfällige Änderungsbegehren zum Dokument Leistungsauftrag 
- Gesamtüberblick FHNW mit wichtigen Kennzahlen / Entwicklungsreihen (Studierendenzahl, Drittmittel, Selbstfinanzierungsgrad, Personalkosten, Portfolio, Infrastrukturaufwand). 
 
 

 
Zusatzinformation: Erläuterungen zum Verteilschlüssel Globalbeitrag  
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Im Namen des Regierungsrates des Kantons Aargau Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Landschaft 
  
Aarau, den Liestal, den 
  
  
  
  
Landammann 
Dr. Markus Dieth 

Regierungspräsidentin 
Monica Gschwind 

  
 
 

  
  
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt Im Namen des Regierungsrates des Kantons Solothurn 
  
Basel, den Solothurn, den 
  
  
  
  
Regierungspräsident 
Dr. Conradin Cramer 

Landammann 
Peter Hodel  

  
 



 

  

Services Bahnhofstrasse 6 

5210 Windisch 

T +41 56 202 72 05 

 

raymond.weisskopf@fhnw.ch 

www.fhnw.ch  

Erläuterungen zur Berechnung des Verteilschlüssels Finanzierungsbedarf / Globalbeitrag  

Grundlagen 

 

Die Berechnung der Beitragsquote je Trägerkanton erfolgt gem. §26 des Staatsvertrages: 

 

80% des Globalbeitrages werden nach Massgabe der gewichteten Zahl der Studierenden der 

FHNW in den Diplomstudiengängen mit stipendienrechtlichem Wohnsitz in den Vertragskantonen 

aufgeteilt. 

 

20% des Globalbeitrages werden nach Massgabe der gewichteten Studierenden in den Diplomstu-

diengängen in den einzelnen Vertragskantonen auf die Vertragskantone aufgeteilt, wobei die Studie-

renden der beiden Basel zusammengezählt und nach dem Schlüssel gemäss Wohnsitz aufgeteilt 

werden.  

 

Die Entwicklung der Beitragsquote wird durch folgende Faktoren beeinflusst: 

 

1. Die relative Entwicklung der Studierendenzahlen innerhalb der vier Trägerkantone. 

2. Die relative Entwicklung der Studierendenzahlen in den Fachbereichen der FHNW. 

3. Die relative Entwicklung der Kosten- und Ertragsstruktur der angebotenen Studiengänge in 

der FHNW. 

 

Für die Ermittlung der Verteilschlüssel wird dabei auf das Mittel der Studierendenzahlen aus den 

Jahren 2021, 2022 und 2023 abgestellt (in Vollzeitäquivalenten).  

 

Übersicht Studierendenentwicklung nach Trägerkanton (Herkunft der Studierenden) 

 

Nach Wohnsitz AG BL BS SO Total 

2021 2’603 1’854 1’077 1’068 6’602 

2022 2’477 1’842 1’110 986 6’414 

2023 2’463 1’858 1’135 951 6’407 

Mittelwert 2’514 1’851 1’107 1’002 6’474 

In % 38.8% 28.6% 17.1% 15.5% 100% 

LAP 21-24 (Be-

messung 2017-

2019) 

42.1% 26.1% 15.2% 16.6% 100% 

 

Bezüglich der Herkunft der Studierenden kann man eine Verschiebung von den Trägerkantonen AG 

und SO zu den Trägerkantonen BL und BS feststellen.  



 

 

 

Übersicht Studierendenentwicklung nach Trägerkanton (Studienort der Studierenden) 

 

Nach Kanton AG BL BS SO Total 

2021 2’523 2’822 2’022 2’790 10’157 

2022 2’391 2’822 2’030 2’703 9’946 

2023 2’394 2’801 2’036 2’743 9’973 

Mittelwert 2’436 2’832 2’012 2’745 10’026 

In % 24.3% 28.2% 20.1% 27.4% 100% 

LAP 21-24 29.2% 26.6% 17.8% 26.4% 100% 

 

Gemäss § 26 des Staatsvertrages werden die Studierenden der beiden Trägerkantone bezüglich 

Studienort im Mittel gemeinsam gewichtet (gem. dem Verhältnis Wohnsitz der Studierenden). Be-

züglich Studienort lässt sich in den drei beobachteten Jahren (2021-2023) gegenüber der Vorperio-

de eine relative Verschiebung vom Standort AG (Anteil neu 24.3% gegenüber Vorperiode 29.2%) zu 

den drei anderen Standorten feststellen. 

 

Gewichtung der Globalbeiträge nach Hochschulen (Fachbereiche) 

 

Die Globalbeiträge werden nach Hochschulen (Fachbereiche) gewichtet. Anhand des effektiven 

Finanzierungsbedarfes der Jahre 2021, 2022 und 2023 ergibt sich im Durchschnitt folgende relative 

Verteilung des Finanzierungsbedarfes auf die Hochschulen: 

 

Hochschule (Fachbereich) Durchschnitt  

2021 - 2023 

Durchschnitt  

Vorperiode 

Hochschule für angewandte Psychologie 2.6% 2.6% 

Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik 5.5% 5.1% 

Hochschule für Gestaltung und Kunst 8.5% 9.1% 

Hochschule für Life Sciences 8.8% 9.0% 

Pädagogische Hochschule 32.0% 33.5% 

Hochschule für Soziale Arbeit 7.1% 6.6% 

Hochschule für Technik 14.8% 14.4% 

Hochschule für Wirtschaft 12.4% 12.0% 

Hochschule für Musik 8.2% 7.7% 

Total FHNW 100% 100% 

 



 

 

 

 

Die Berechnung der Beitragsquote erfolgt also gewichtet nach den Kosten- und Ertragsstrukturen 

der Hochschulen (Fachbereiche). Die Beitragsquote wird pro Hochschule (Fachbereich) im Verhält-

nis 80:20 gemäss den effektiven Studierendenzahlen (Vollzeitäquivalente) berechnet. Die kumulier-

ten Werte ergeben die Beitragsquote je Trägerkanton. 

 

Die FHNW weist für die Leistungsauftragsperiode 2025 - 2028 einen anerkannten Finanzierungsbe-

darf von TCHF 1'002’200 aus. Die FHNW erhält für die Leistungsauftragsperiode 2025 – 2028 Trä-

gerbeiträge im Umfang von TCHF 995'000. TCHF 7'200 muss die FHNW gegebenenfalls aus dem 

Eigenkaptal finanzieren. 

 

Trägerbeiträge In TCHF Anteil in Prozent 

2025 2026 2027 2028 2025-2028 

Aargau 82’824 83’475 84’673 84’935 33.8% 

Basel-Landschaft 73’480 74’057 75’120 75’352 29.9% 

Basel-Stadt 50’471 50’868 51’598 51’757 20.6% 

Solothurn 38’560 38’863 39’421 39’543 15.7% 

Trägerbeiträge pro Jahr 245’336 247’263 250’813 251’589 100.0% 

Trägerbeiträge Total LA-Periode 995’000  
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Eignerstrategie des Kantons Basel-Stadt für die Fachhochschule 
Nordwestschweiz (FHNW) 
 

1. Allgemeine Bestimmungen  
Die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) ist eine vierkantonale öffentlich-rechtliche Anstalt 
mit eigener Rechtspersönlichkeit und mit dem Recht auf Selbstverwaltung im Rahmen des Staats-
vertrags und des durch die Parlamente der Vertragskantone genehmigten Leistungsauftrags. Sie 
hat ihren Hauptsitz in Brugg-Windisch und umfasst die zehn Hochschulen für Angewandte Psycho-
logie, für Architektur, Bau und Geomatik, für Informatik, für Gestaltung und Kunst, für Life Sciences, 
für Musik, für Soziale Arbeit, für Technik und Umwelt, für Wirtschaft sowie die Pädagogische Hoch-
schule. 
 
Die vorliegende Eignerstrategie ist ein Führungsinstrument des Regierungsrats im Rahmen der 
vierkantonalen Trägerschaft der FHNW. Sie konkretisiert die in den kantonalen Normen definierte 
Funktion des Kantons als Eigner und umrahmt den vierkantonalen Leistungsauftrag 2025–2028, 
der die Leistungen der FHNW spezifiziert. Ergänzend zu den bestehenden Bestimmungen (vgl. 
Rechtsgrundlagen und ergänzende Dokumente) zeigt sie die Erwartungen und Interessen des Kan-
tons als Miteigner der FHNW auf und legt die Stossrichtungen und Ziele der Regierung für ihren 
Umgang mit der Beteiligung fest. Mit ihrer Veröffentlichung fördert der Kanton die Transparenz 
gegenüber der Bevölkerung, dem Grossen Rat sowie den Organen der FHNW. Der Regierungsrat 
legt die Eignerstrategie in Abstimmung mit den anderen drei Trägerkantonen und nach Konsultation 
des Fachhochschulrats fest, dem strategischen Aufsichtsorgan der FHNW. 
 
Die in der Eignerstrategie enthaltenen Vorgaben sind für die FHNW und ihre Führungs- und Auf-
sichtsgremien in der Steuerung und Aufsicht der Hochschule verbindlich. Vorbehalten bleiben Än-
derungen seitens der Eigner aufgrund von veränderten Rahmenbedingungen, veränderten Zielen 
der Eigner oder besonderen Vorkommnissen. Der Grosse Rat erhält die Eignerstrategie zur Kennt-
nis. 
 
Für die Erfüllung ihrer Aufgaben hält sich die FHNW neben Staatsvertrag und Leistungsauftrag an 
weitere übergeordnete rechtliche Vorgaben. Rechtsgrundlagen für die Eignerstrategie sind der 
Staatsvertrag, der Leistungsauftrag sowie die kantonalen Vorgaben zu Beteiligungen. Der vierkan-
tonale Leistungsauftrag 2025–2028 konkretisiert die Eignerstrategie des Kanton Basel-Stadt.  

2. Kernauftrag der FHNW und Stossrichtung der Eignerstrategie 
Die FHNW ist die zentrale Institution der vier Trägerkantone im Bildungsbereich, um den Wissens- 
und Wirtschaftsstandort kantonal, regional und gesamtschweizerisch zu stärken. Kerngeschäft der 
FHNW ist die Ausbildung in den Bachelor- und Masterstudiengängen, die anwendungsorientierte 
Forschung und Entwicklung. Zum vierfachen Leistungsauftrag gehören auch Weiterbildungsange-
bote und Dienstleistungen. Im Vordergrund stehen dabei die praxisorientierte, berufsqualifizierende 
und forschungsgestützte Ausbildung sowie die anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung 
im Dienst von Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur. 
 
Mit der 2006 eingegangenen Trägerschaft verfolgen die Regierungen der Kantone Aargau, Basel-
Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn das Ziel, zum Wohl der gesamten Region gemeinsam eine 
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Fachhochschule zu führen, welche im nationalen und in einzelnen Bereichen auch im internationa-
len Vergleich qualitativ hochstehende und attraktive Aus- und Weiterbildungen anbietet sowie von 
Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur nachgefragte Forschungsleistungen erbringt und über hohe In-
novationskraft verfügt. Alle vier Trägerregierungen halten an der Beteiligung fest. 
 
Für die Erfüllung ihres Kernauftrags im öffentlichen Interesse bedarf es einer überregionalen Koor-
dination und eines optimalen Einsatzes der öffentlichen Mittel. Die FHNW wird deshalb im Rahmen 
der gemeinsamen Trägerschaft und im engen Dialog mit den Bundesbehörden gesteuert und fi-
nanziert. 

3. Eignerziele  
Die FHNW stärkt mit ihrer Entwicklung den Wissens-, Wirtschafts-, Kultur- und Bildungsstandort 
der Nordwestschweiz. Sie positioniert sich als innovationsstarke, von hohen Qualitätsansprüchen 
geleitete führende Fachhochschule der Schweiz. 
 
Im Rahmen ihres Auftrags ist die FHNW der Freiheit und Integrität von Forschung, Kunst und Lehre 
verpflichtet und nimmt ihre gesellschaftliche und kulturelle Verantwortung wahr. 

3.1 Eignerziele gemäss vierfachem Leistungsauftrag 2025–2028 

Für den vierfachen strategischen Leistungsauftrag der FHNW werden nachstehend die Eignerziele 
formuliert. Der für vier Jahre gültige Leistungsauftrag konkretisiert diese in Leistungszielen und 
leitet Indikatoren und Standards der Zielerreichung ab. 

3.1.1 Ausbildung 

Die FHNW bietet eine praxisorientierte, berufsqualifizierende und forschungsgestützte Ausbildung 
auf Hochschulniveau in den Bereichen Angewandte Psychologie, Architektur, Bau und Geomatik, 
Design und Kunst, Informatik, Life Sciences, Musik, Pädagogik, Soziale Arbeit, Technik und Um-
welt sowie Wirtschaft an. Sie strebt ein angemessenes Wachstum der Studierendenzahlen gemäss 
Vorgaben im Leistungsauftrag an und ist insbesondere bei Studierenden aus den Trägerkantonen 
erste Wahl. Die FHNW befähigt ihre Studierenden zu eigenständigem, kompetentem und verant-
wortungsbewusstem Wirken in Wissenschaft, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. Sie stellt sicher, 
dass die Qualität der Lehre fortlaufend überprüft und optimiert wird. 

3.1.2 Forschung und Entwicklung 

Die FHNW betreibt anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung im Dienst von Gesellschaft, 
Wirtschaft und Kultur.  

3.1.3 Weiterbildung  

Die FHNW erweist sich mit ihren Angeboten und Leistungen in der Weiterbildung als wichtige Part-
nerin für Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur. 

3.1.4 Dienstleistungen zugunsten Dritter 

Die FHNW bietet Unternehmen und Institutionen hochwertige Dienstleistungen an. 

3.2 Unternehmerische Ziele 

3.2.1 Regionale, nationale und internationale Kooperationen 

Die FHNW unterhält Kooperationen mit anderen Institutionen aus Wissenschaft, Gesellschaft, Wirt-
schaft und Kultur, um ihr attraktives Fächerangebot zu sichern, den Wissenstransfer zu erhöhen 
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und Synergiepotenziale zu nutzen. In enger Zusammenarbeit mit den Forschungseinrichtungen der 
Region trägt sie aktiv zur Weiterentwicklung des Hochschulraums Nordwestschweiz bei. Internati-
onal pflegt die FHNW Kooperationen mit rund 300 europäischen und über 100 aussereuropäischen 
Hochschulen. 

3.2.2 Organisation und Infrastruktur 

Die FHNW ist eine nach modernen Grundsätzen geführte öffentliche Institution. Ihr Management 
basiert auf Transparenz und einer schlanken Organisation. 

3.3 Personelle Ziele 

Die FHNW setzt sich aktiv nach innen und nach aussen für die Belange der Chancengleichheit, 
Diversität und persönlichen Integrität ein. Insbesondere strebt sie die Gleichstellung der Geschlech-
ter auf allen Ebenen an. Darüber hinaus sorgt sie dafür, dass der verfassungsrechtliche Anspruch 
auf gleichen Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit eingelöst wird. Die FHNW überprüft perio-
disch die Einhaltung der Lohngleichheit nach anerkannten Standards.  
 
Die FHNW verfügt über interne Beschwerdeinstanzen und eine unabhängige Beschwerdekommis-
sion. Zudem verfügt sie über Meldestellen bei vermuteten strafrechtlichen Verstössen (Whistleblo-
wer-Stelle) sowie Beratungsstellen bei Verletzung der persönlichen und wissenschaftlichen Integ-
rität (Vertrauenspersonen). 
 
Die FHNW pflegt mit der Mitwirkungsorganisation der Mitarbeitenden (MOM) einen sozialpartner-
schaftlichen Austausch.  

3.4 Umweltziele 

Die FHNW verpflichtet sich dem Grundsatz der Nachhaltigkeit sowohl in Ausbildung und Forschung 
als auch in der Betriebsführung. Sie stellt sicher, dass die räumlichen Gegebenheiten effizient ge-
nutzt und bewirtschaftet werden. 
 
Die FHNW fördert die Integration von Nachhaltigkeit in Lehre und Forschung. Über alle zehn Hoch-
schulen der FHNW hinweg existieren zahlreiche Studiengänge und Weiterbildungsprogramme, die 
Nachhaltigkeit aufgreifen. Ziel dabei ist, Studierenden wichtige Kompetenzen und Wissen in Bezug 
auf Nachhaltigkeit zu vermitteln. 
 
Die FHNW setzt sich das Ziel, ein nachhaltiges Mobilitätsverhalten zu fördern und die bestehenden 
Mobilitätskonzepte und Spesenreglemente zu überarbeiten.  

3.5 Finanzielle Ziele 

Im Staatsvertrag und in Ziffer 5 des Leistungsauftrags der FHNW sind die Regularien der FHNW-
Finanzierung festgelegt. Die FHNW erhält für eine vereinbarte Periode und für vereinbarte Leistun-
gen einen Globalbeitrag. Neben dem Globalbeitrag verfügt die FHNW über Bundesbeiträge zu-
gunsten der Ausbildung und der Forschung sowie Beiträge gemäss der Interkantonalen Fachhoch-
schulvereinbarung. Sie erwirtschaftet Erträge aus Forschung, Weiterbildung, Dienstleistungen und 
Gebühren. Sie geht mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln haushälterisch und unternehme-
risch um.  

3.6 Risikoanalyse 

Die FHNW betreibt ein angemessenes und systematisches Risikomanagement mit dem Ziel der 
Risikominimierung und informiert jährlich den Regierungsausschuss über die FHNW-Risiken. Sie 
gestaltet, implementiert und betreibt ein geeignetes und angemessenes internes Kontrollsystem 
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(IKS), welches der Grösse, der Komplexität und dem Risikoprofil der Institution entspricht. Die 
FHNW ist verpflichtet, besondere Risiken zu versichern. 

4. Vorgaben zur Führung und Steuerung  
Die Vorgaben zur Führung und Steuerung bzw. Governance ergeben sich aus dem Staatsvertrag 
und ergänzenden Ordnungen bzw. Vereinbarungen. Die Trägerkantone wahren die Freiheit der 
FHNW bezüglich Lehre, Forschung und Kunst und legen besonderen Wert auf das Recht der 
Selbstverwaltung der FHNW als öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. 
 
Die Verbindung von strategischer Planung einerseits und zielgerichteter, effizienter Führung ande-
rerseits wird durch vierjährige Leistungsperioden eingelöst. Die Regierungen der vier Trägerkan-
tone handeln mit der FHNW den Leistungsauftrag zusammen mit dem Globalbeitrag aus, der – 
gültig für vier Jahre – von den vier Kantonsparlamenten genehmigt wird. Indem die Regierungen 
die politischen Leitplanken im Leistungsauftrag formulieren, wird der im Staatsvertrag festgelegten 
Kompetenzverteilung zwischen Parlamenten, Regierungen und FHNW Rechnung getragen. 
 
Spezifische Leistungsvereinbarungen eines Trägerkantons können den vierkantonalen Leistungs-
auftrag ergänzen, wobei diese kostendeckend und separat zu finanzieren sind.  

4.1 Oberaufsicht durch die Parlamente 

Die Parlamente haben gemäss § 16 des Staatsvertrags die parlamentarische Oberaufsicht über 
die FHNW inne. Sie genehmigen den Globalbeitrag und den von den Regierungen der Vertragskan-
tone ausgehandelten und erteilten Leistungsauftrag. Als gemeinsames Organ der Oberaufsicht 
fungiert die Interparlamentarische Kommission (IPK), die den Vollzug des Staatsvertrags überprüft 
und den Parlamenten und ihren vorberatenden Kommissionen Bericht erstattet, die Berichterstat-
tung zum Leistungsauftrag prüft und Geschäfts- sowie Revisionsbericht zur Kenntnis nimmt.  

4.2 Regierungen 

Die Regierungen der vier Trägerkantone stellen gemäss § 17 des Staatsvertrags die wirksame 
Aufsicht über die FHNW sicher. Die Vertretung der Eignerinteressen gegenüber der FHNW wird im 
Auftrag der Regierungen der Trägerkantone für den Kanton Aargau durch das Departement Bil-
dung, Kultur und Sport, für den Kanton Basel-Landschaft durch die Bildungs-, Kultur- und Sportdi-
rektion, für den Kanton Basel-Stadt durch das Erziehungsdepartement und für den Kanton Solo-
thurn durch das Departement Bildung und Kultur wahrgenommen.  
 
Zur Steuerung der FHNW wurde gemäss § 18 Staatsvertrag FHNW ein vierkantonaler Regierungs-
ausschuss eingesetzt. Je ein Vertreter bzw. eine Vertreterin der Regierungen der Trägerkantone 
(in der Regel der jeweilige Bildungsdirektor bzw. die jeweilige Bildungsdirektorin) nimmt Einsitz in 
den Regierungsausschuss der FHNW. Ein vierkantonaler, aus Hochschulamtsvertreterinnen und -
vertreter zusammengesetzter Koordinationsstab bereitet die Geschäfte zuhanden des Regierungs-
ausschusses vor. Der Regierungsausschuss (und der Koordinationsstab) vermittelt zwischen dem 
Fachhochschulrat (und dem Direktionspräsidium) und den Trägerregierungen.  
 
Zu diesem Zweck führt der Regierungsausschuss in der Regel viermal jährlich Gespräche mit der 
strategischen und operativen Führung der FHNW. 

4.3 Strategische Führung und Aufsicht durch den Fachhochschulrat  

Das strategische Führungsorgan der FHNW ist der Fachhochschulrat. Ihm obliegen die strategi-
sche Führungsverantwortung, die Aufsicht über die Geschäftsführung sowie die Aufgaben gemäss 
§ 22 Staatsvertrag FHNW.  
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Seine Mitglieder werden gemäss § 17 Abs. 1 lit. d Staatsvertrag FHNW von den vier Trägerregie-
rungen gemeinsam gewählt. Im Fachhochschulrat sind die Regierungen oder die Hochschulämter 
der vier Trägerkantone nicht vertreten.  
 
Innerhalb des vom Staatsvertrag gesetzten Rahmens ist die Festlegung der inneren Organisation, 
der Abläufe und der Kompetenzen der Organe der FHNW Sache des Fachhochschulrats. Nament-
lich erlässt er das Organisationsstatut, das Funktionendiagramm FHNW sowie die Ordnungen über 
die Studiengänge, die Weiterbildung, die Prüfungen und die erforderlichen Studienleistungen und 
Gebühren.  
 
Als strategisches Führungsorgan genehmigt der Fachhochschulrat die strategischen Leitlinien, die 
FHNW-Strategie und die Strategien der einzelnen Hochschulen sowie die Qualitätssicherungsstra-
tegie.  

5. Vorgaben zum Berichtswesen und zur Revision 

5.1 Berichterstattung 

Das Reporting zur Erfüllung der Eignerstrategie erfolgt im Rahmen der jährlichen Berichterstattung 
zum Leistungsauftrag (Ziffer 6 des Leistungsauftrags). Die Vorgaben sind im Konzept Berichter-
stattung konkretisiert. Abweichungen zu den formulierten Zielen sind auszuweisen und zu kom-
mentieren. Werden im Rahmen der Berichterstattung Fehlentwicklungen festgestellt, thematisiert 
der Regierungsausschuss diese mit dem Fachhochschulrat und dem Direktionspräsidium. Der 
Fachhochschulrat leitet die Korrekturmassnahmen ein. 
 
Die Mitglieder des Regierungsausschusses haben das Recht, jederzeit über den Stand der Ge-
schäfte im Allgemeinen oder in Bezug auf einzelne Angelegenheiten Auskunft zu verlangen. Der 
Fachhochschulrat ist verpflichtet, den Regierungsausschuss über wichtige Ereignisse und Entwick-
lungen insbesondere in finanzieller, politischer oder risikorelevanter Hinsicht unverzüglich Bericht 
zu erstatten. 

5.2 Revisionsstelle und Rechnungslegung  

Gemäss Staatsvertrag wählen die Trägerregierungen auf Antrag des Regierungsausschusses für 
drei Jahre eine externe Revisionsstelle. Nach neun Jahren muss die Revisionsstelle neu ausge-
schrieben werden.  
 
Die Finanzkontrollen der Vertragskantone können in Ausübung der Finanzaufsicht jederzeit in alle 
Akten und Daten der FHNW Einsicht nehmen.  
 
Die Rechnungslegung erfolgt nach anerkannten kaufmännischen Grundsätzen sowie nach den An-
forderungen des Bundes. Die FHNW hat sich verpflichtet, hohen Ansprüchen auf Transparenz in 
der finanziellen Führung und Berichterstattung zu genügen. Die Vergütungen der Mitglieder des 
Fachhochschulrats und die Bezüge des Direktionspräsidiums werden offengelegt. 

6. Schlussbestimmungen 
Die vorliegende Eignerstrategie tritt per 1. Januar 2025 in Kraft.  
 
Der Kanton beurteilt den Stand der Umsetzung der Eignerstrategie jährlich anhand der Berichter-
stattung zum gültigen Leistungsauftrag, der Jahresrechnung und der Gespräche mit dem Regie-
rungsausschuss. Die Überprüfung der Eignerstrategie findet in der Regel alle vier Jahre parallel 
zur Erneuerung des Leistungsauftrags statt.  

https://www.fhnw.ch/de/die-fhnw/organisation/media/organisationsstatut-fhnw.pdf
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7. Anhang  

7.1 Rechtsgrundlagen  

Public Corporate Governance-Richtlinien des Regierungsrates vom 25. April 2023 
 
Bundesgesetz über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen 
Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG) SR 414.20 
 
Bundesgesetz über die Weiterbildung (WeBiG), SR 419.1 
 
EDK Reglement über die Anerkennung von Lehrdiplomen für den Unterricht auf der Primarstufe, 
der Sekundarstufe I und an Maturitätsschulen vom 28. März 2019, 4.2.2.10 
 
Vertrag zwischen den Kantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn über die 
gemeinsame Trägerschaft der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) vom 27. Oktober 
2004, in Kraft seit 1. Januar 2006 (Staatsvertrag FHNW; AG: SAR 426.070, BS: SG 428.100, BL: 
SGS 649.22, SO: BGS 415.219)  
 
Leistungsauftrag der Trägerkantone für die Leistungsauftragsperiode 2025–2028 

https://www.fv.bs.ch/themen/beteiligungsmanagement.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/691/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2016/132/de
https://www.edk.ch/de/dokumentation/rechtstexte-beschluesse/rechtssammlung
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/426.070
https://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/428.100
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/649.22
https://bgs.so.ch/app/de/texts_of_law/415.219
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